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„Gewalt ist die letzte Zuflucht des Unfähigen“ 
 

Isaac Asimov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Gewalt ist die Waffe des Schwachen“ 
 

Mahatma Gandhi 
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1 EINFÜHRUNG 
„Inzestfall von Amstetten - Eine ganze Familie im Verlies“ 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 28.04.2008 

„Vorwurf der Vergewaltigung: Jörg Kachelmann muss vor Gericht“ 

Spiegel 09.07.2010 

„Familiendrama in Osnabrück - Mann tötet Ehefrau und Schwiegermutter“ 

Süddeutsche Zeitung 22.11.2008 

„Vernachlässigung: Polizei holt Baby aus verschmutzter Wohnung“ 

Berliner Morgenpost 30.06.2010 

 

Solche und ähnliche Nachrichten erscheinen beinahe täglich in den Medi-

en. Wir werden im Fernsehen, bei der Arbeit oder in der Schule damit kon-

frontiert: Häusliche Gewalt ist heute wie früher ein aktuelles, nach wie vor 

weit verbreitetes Problem. Ist eine Person des öffentlichen Lebens darin 

verwickelt, ist die Empörung in der Bevölkerung groß. Man siehe nur den 

Fall Kachelmann: Niemand weiß bisher, ob er seine ehemalige Freundin 

tatsächlich vergewaltigt hat, oder ob sie dies nur aus Rache und ver-

schmähter Liebe behauptet, wie es der Wettermoderator versichert. Den-

noch ist der Fall überall in den Medien präsent. Die Öffentlichkeit bildet 

sich ein Urteil über Jörg Kachelmann, obwohl bisher weder seine Schuld 

noch seine Unschuld bewiesen ist. Im umgekehrten Fall aber, nämlich 

wenn häusliche Gewalt im eigenen privaten Umfeld auftritt, spricht kaum 

jemand darüber. Hier ist es noch immer ein Tabuthema. Man spricht nicht 

darüber, man spricht niemanden darauf an. Die häufigsten Begründungen, 

die man dafür hört: „Das geht mich nichts an“, „Das ist nicht mein Pro-

blem“, „Das ist deren Privatsache“, „Pack schlägt sich, Pack verträgt sich“. 

Viele der bestehenden Hilfsmöglichkeiten sind den Betroffenen häuslicher 

Gewalt und deren Umfeld kaum oder gar nicht bekannt. Dass es Frauen-

häuser gibt, weiß nahezu jeder, wie ein Platzverweisverfahren abläuft und 

dass ein Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten exis-

tiert, entzieht sich jedoch oft der Kenntnis der meisten Betroffenen. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die bestehenden Hilfsmöglichkeiten, die 

Opfern häuslicher Gewalt zur Verfügung stehen, ihre Bekanntheit und ihre 
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Wirkung vorzustellen und zu bewerten. Es werden Lücken, Schwachstel-

len und Probleme aufgezeigt, die derzeit in der Intervention und Präven-

tion gegen häusliche Gewalt bestehen, und Lösungsansätze vermittelt. 

Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Opferentschädigungsgesetz 

(OEG), seine Regelungen und die Frage, ob diese für den Bereich der 

häuslichen Gewalt möglicherweise zu eng gefasst sind, gerichtet. Denn 

gerade bei Gewalttaten in der Ehe hört man oft die Aussage: „Sie/Er ist 

doch selbst schuld, sie/er kann den Partner/die Partnerin doch verlassen“. 

Ähnlich klingt ein Versagungsgrund des OEG, der Leistungen versagt, 

wenn das Opfer in der Gefahrensituation verbleibt (§ 2 Abs. 1 OEG). Doch 

hat das Opfer überhaupt immer eine andere Möglichkeit, als in der Ehe 

oder Partnerschaft zu verbleiben? Welche Gründe bewegen es dazu, 

eben nicht zu gehen, sondern die Gewalt weiterhin über sich ergehen zu 

lassen? Auch diesen Fragen soll im Laufe dieser Arbeit nachgegangen 

werden. 

Im 2. Kapitel wird zunächst der Begriff der häuslichen Gewalt näher defi-

niert und erläutert. Anschließend werden in Kapitel 3 die unterschiedlichen 

Formen häuslicher Gewalt - physische, sexuelle und psychische Gewalt -  

und die Häufigkeit ihres Auftretens dargestellt. Kapitel 4 beschäftigt sich 

mit den unterschiedlichen Betroffenen - Frauen, Kinder und auch Männer. 

Es werden die Ursachen und Gründe für das Auftreten häuslicher Gewalt 

analysiert und es wird dargelegt, was die Opfer dazu bringt, in der gewalt-

belasteten Partnerschaft auszuharren. In Kapitel 5 werden die wichtigsten 

Hilfsmöglichkeiten und Anlaufstellen aufgezeigt. Es werden die bedeut-

samsten rechtlichen Regelungen und ihre Wirkung dargestellt, ebenso wie 

die Aktionspläne der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen, und schließlich die wichtigsten und bekanntesten Hilfsmöglichkei-

ten wie Frauenhäuser, Platzverweise und Täterarbeitsprogramme. Kapitel 

6 befasst sich schließlich eingehend mit dem OEG und seinen Regelun-

gen und setzt sich kritisch damit auseinander. Es werden die einzelnen 

Tatbestandsmerkmale und Versagungsgründe beleuchtet und auf ihren 

Sinn hin überprüft. In Kapitel 7 folgt letztlich ein zusammenfassendes Fa-

zit. 
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2 BEGRIFFSBESTIMMUNG 
Unter „häusliche Gewalt“ kann jede Art von Gewalt subsumiert werden, 

die durch Personen begangen wird, welche gemeinsam in einem Haushalt 

leben. Dieser Terminus enthält somit auch Gewalt außerhalb „echter“ Fa-

milienverhältnisse, wie bspw. die Gewalt unter Mitbewohnern einer Wohn-

gemeinschaft.  

Die vorliegende Arbeit soll sich jedoch lediglich mit dem Auftreten von Ge-

walt im sozialen Nahraum, im Verhältnis von Ehe- oder Lebenspartnern 

bzw. im Eltern-Kind-Verhältnis, beschäftigen. Der Begriff der „häuslichen 

Gewalt“ lässt sich hier deshalb synonym verwenden mit den Begriffen 

„Gewalt im familiären Nahraum“ oder „familiäre Gewalt“.  

Die Berliner Interventionszentrale bei häuslicher Gewalt (BIG) definiert die 

„häusliche Gewalt“ wie folgt: 

 
„Der Begriff „Häusliche Gewalt“ umfasst alle Formen der körper-

lichen, sexuellen, seelischen, sozialen und ökonomischen1 Ge-

walt, die zwischen erwachsenen Menschen stattfindet, die in ei-

ner nahen Beziehungen zueinander stehen oder gestanden ha-

ben. Das sind vor allem Personen in Lebensgemeinschaften, 

aber auch in anderen Verwandtschaftsbeziehungen.“2 

 
Dieser Definition kann insoweit gefolgt werden, als sie den Bereich der 

Gewalt durch den Partner/die Partnerin oder den Ex-Partner/die Ex-Part-

nerin3 erfasst. Da durch diese Interpretation jedoch nur der Bereich der 

Gewalt zwischen erwachsenen Personen umfasst wird, lässt sie eine 

wichtige Gruppe von Betroffenen außer Acht: die Kinder. Sie leiden auch 

immer – sei es durch eigene Misshandlungserfahrungen oder durch das 

Miterleben von Gewalttaten gegen einen Elternteil – unter Gewalt.  

                                            
1  Ökonomische Gewalt bezeichnet Handlungen, die das Opfer in wirtschaftlicher und fi-
 nanzieller Sicht betreffen, es bspw. finanziell vom Partner abhängig machen. 
2 Vgl. Anhang: Anlage 1: http://www.big-koordinierung.de/projekt/, S. 58. 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die maskuline Form verwen-
 det. Gemeint sind jedoch, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben, beide Ge-
 schlechter. 
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Die Definition ist für die vorliegende Arbeit deshalb um den Bereich der 

Gewalt gegen Kinder durch die Eltern4 bzw. andere Erziehungspersonen 

zu erweitern. Wird insofern im Folgenden von häuslicher Gewalt gespro-

chen, ist der Begriff folgendermaßen zu deuten: 

 
„Häusliche Gewalt umfasst alle Formen der körperlichen, sexu-

ellen, seelischen, sozialen und ökonomischen Gewalt, die zwi-

schen Personen stattfindet, die in engen sozialen Beziehungen 

zueinander stehen oder gestanden haben. Dies sind insbeson-

dere Personen in Lebensgemeinschaften und deren Kinder.“ 

 

 

 

                                            
4  Unter den Eltern-Begriff fallen hier nicht ausschließlich die leiblichen Eltern eines Kin-
 des, sondern ebenso Stief-, Pflege- oder Adoptiveltern (§ 1754 BGB). 
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3 MODALITÄTEN HÄUSLICHER GEWALT 
Häusliche Gewalt tritt in den unterschiedlichsten Formen und Facetten 

auf. Bezogen auf Alter, Geschlecht und Wahrnehmung des Opfers differie-

ren die unterschiedlichen Gewaltarten hinsichtlich der Häufigkeit und In-

tensität ihres Auftretens. Bestimmte Gewalttaten werden lange Zeit gar 

nicht als solche wahrgenommen, sondern von den Opfern als natürlich 

und alltäglich empfunden. Andere Arten wiederum sind häufig nur Vorbo-

ten für noch schlimmere Misshandlungen und Verletzungen. Auch die Fol-

gen für die Opfer sind unterschiedlich. Deshalb ist es wichtig, zunächst die 

einzelnen Arten der Gewaltanwendung und die Häufigkeit ihres Auftretens 

zu betrachten. In der Realität sind die Grenzen der einzelnen Gewaltfor-

men oft fließend und nicht exakt zu trennen. Die Grundzüge der einzelnen 

Formen sollen jedoch im Folgenden aufgezeigt werden. 

 

Die nachfolgend genannten Daten der Studie des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) können m.E. nicht als 

gesicherte Grundlage angesehen werden, da sich eine Differenz zwischen 

den Ergebnissen der Studie, den angezeigten Fällen und den letztendlich 

tatsächlich verurteilten Tätern darstellt. Sicherlich kommt es teilweise vor, 

dass Frauen als Racheakt behaupten, Opfer einer Gewalttat geworden zu 

sein - siehe nur der Fall „Kachelmann“, bei dem noch immer nicht geklärt 

werden konnte, ob der Wettermoderater seine Ex-Freundin tatsächlich 

misshandelte oder ob sie dies nur aus Rache behauptet. Jörg Kachel-

mann wurde am 29. Juli 2010 aus der Untersuchungshaft entlassen. Beim 

Prozessbeginn am 06. September muss er nun seine Unschuld beweisen, 

was einen langen und nervenaufreibenden Rechtsstreit für alle Beteiligten 

mit sich führen wird.  

Auch die hohe Dunkelziffer der tatsächlich geschehenen, aber nicht ange-

zeigten Fälle kann die o.g. Daten verfälschen. Sie sind also unter Vorbe-

halt zu betrachten, bieten aber dennoch stichhaltige Anhaltspunkte über 

die Häufigkeit häuslicher Gewalt. 
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3.1 Physische Gewalt  
Physische – also körperliche – Gewalt ist jede Gewalthandlung, die „die 

körperliche Unversehrtheit des Opfers verletzt“.5 Das Repertoire reicht von 

Stoßen über Schläge, Tritte, Ohrfeigen, das Fesseln, Würgen und Beißen 

des Opfers bis hin zu Angriffen mit Waffen und Gegenständen. 6 In glei-

cher Weise bilden auch Nahrungsentzug und letztlich Ermordung des Op-

fers Akte physischer Gewalt. 

 

Nach einer von der Bundesregierung im Jahr 2002 in Auftrag gegebenen 

repräsentativen Studie zur Gewalt gegen Frauen erlebten 37% aller be-

fragten Frauen mindestens einen Akt körperlicher Gewalt seit ihrem 16. 

Lebensjahr. 25% der in Deutschland lebenden Frauen erlebten körperliche 

oder sexuelle Gewalt durch den aktuellen oder früheren Beziehungspart-

ner.7 Auffallend ist, dass laut dem Ergebnis einer sekundäranalytischen 

Auswertung der o.g. Studie 78,1% der befragten Frauen die Androhung 

einer Gewalttat bereits als Gewalt einstufen. Wütendes Wegschubsen 

oder eine leichte Ohrfeige hingegen wird lediglich von 44% der Befragten 

unter den Begriff der Gewalt gefasst.8 Dies zeigt die eingangs erwähnte 

differenzierende Wahrnehmung einzelner Gewalthandlungen durch die 

Opfer. 

Die Folgen physischer Gewalt sind - im Gegensatz zu den Folgen der üb-

rigen Gewaltformen - häufig nach außen hin sichtbar. 

 

Doch nicht nur Frauen und Kinder erleben körperliche Gewalt durch den 

Partner oder Vater. Auch Männer werden Opfer physischer Gewalt durch 

die Partnerin. Die Pilotstudie des BMFSFJ zum Thema „Gewalt gegen 

                                            
5  Buskotte, Andrea: Gewalt in der Partnerschaft, Düsseldorf 2007, S. 43. 
6 Vgl. statt vieler: Ohl, Dagmar: Häusliche Gewalt – Beschreibung eines gesellschaftli-
 chen Problems, in FPR 1-2/2005, S. 6, 7. 
7  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (Hrsg.), Le-
 benssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, 2004, S. 9. 
8  BMFSFJ (Hrsg.): Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen, Eine sekundäranalyti-
 sche Auswertung zur Differenzierung von Schweregraden, Mustern,  Risikofaktoren 
 und Unterstützung nach erlebter Gewalt, 2008, Tabelle 3.2, S. 24. 
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Männer“9 kommt zu dem Ergebnis, dass jeder vierte der rund 200 befrag-

ten Männer mindestens einmal Gewalt durch seine Partnerin erlebt hat. 

5% der Männer hatten in solchen Situationen Angst, ernsthaft oder le-

bensgefährlich verletzt zu werden.10 

 
 

3.2 Sexuelle Gewalt 
Obwohl die Anwendung sexueller Gewalt in einer Partnerschaft zu den am 

häufigsten auftretenden Gewaltformen gehört und mitunter die schlim-

msten Folgen für die Opfer haben kann, ist dieses Thema noch immer ei-

nem strengen Tabu unterworfen. Vielfach herrscht – vor allem in Bezug 

auf Frauen – noch die Meinung vor, in einer Ehe bestünde die „Pflicht zur 

Ausübung des Geschlechtsverkehrs“, und zwar wann immer und wie im-

mer der Mann dies wünscht.11 

Dem Bereich der sexuellen Gewalt ist jedoch nicht nur die Vergewaltigung 

von Frau und Kind zugeordnet, obwohl dies die häufigste Form der sexu-

ellen Gewalt ist. Auch die „nur“ verbale sexuelle Belästigung oder Beleidi-

gung sowie die Nötigung zu unerwünschten sexuellen Handlungen ist da-

von umfasst. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der „gewaltlose“ sexuelle Missbrauch von 

Kindern. Der Täter nutzt hierbei das vorhandene Abhängigkeits- und 

Machtverhältnis zur sexuellen Stimulation und zu seiner eigenen Befriedi-

gung aus.12 Aufgrund der ausweglosen Situation und aus Angst vor weite-

ren Repressalien fügt sich das Kind dem Willen des Älteren, Stärkeren, 

ohne dass dieser es durch körperliche Gewalt dazu zwingen muss. Auch 

dies ist eine Form sexueller Gewalt und hat schwere, weitreichende Fol-

gen für die Opfer. 

                                            
9 Die befragten Männer dieser Studie wurden repräsentativ ausgewählt. Aufgrund der 
 geringen Fallzahl lässt sie jedoch keine Verallgemeinerung auf die Gesamtheit der in 
 Deutschland lebenden Männer zu. Sie enthält jedoch erste Ansatzpunkte und Tenden-
 zen. 
10  BMFSFJ (Hrsg.): Gewalt gegen Männer, Ergebnisse der Pilotstudie, 2004, S. 10 f. 
11  Vgl. Buskotte, S. 44. 
12  BT-Drucksache 13/11368, S. 109. 
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Nach dem Ergebnis der Studie des BMFSFJ erlebten 13% der befragten 

Frauen Formen sexueller Gewalt seit ihrem 16. Lebensjahr, sogar 58% 

der Frauen haben schon unterschiedliche Formen sexueller Belästigung 

erlitten.13 Dies zeigt die hohe Aktualität und Signifikanz dieses Bereichs. 

Vor allem eine weitläufige Enttabuisierung ist hier von enormer Bedeu-

tung, um das immens hohe Dunkelfeld dieses Gewaltbereichs erhellen 

und den Opfern so mehr Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung stellen zu kön-

nen. 

 

Im Bereich der Gewalt gegen Männer ist dieses Thema einem noch 

strengeren Tabu unterworfen. Nur fünf der 199 befragten Männer gaben 

an, die Partnerin habe ihnen ihre sexuellen Bedürfnisse rücksichtslos auf-

gedrängt, und nur ein Mann gab an, von der Partnerin zu sexuellen Hand-

lungen gezwungen worden zu sein, die er nicht wollte.14 Die Scham der 

Männer ist in diesem Bereich beinahe unüberwindbar. Sie fürchten, ihr 

Männlichkeitsgefühl und ihr Ansehen in der Gesellschaft zu verlieren, 

wenn sie zugeben, Opfer sexueller Gewalt durch eine Frau geworden zu 

sein. Deshalb ist in diesem Bereich die Dunkelziffer enorm hoch. Auch 

hier ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und die Männer zu ermuti-

gen, Hilfen in Anspruch zu nehmen und an die Öffentlichkeit zu gehen. 

Nur so kann der Gewalt gegen Männer entgegengewirkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13  BMFSFJ: Frauen, S. 9. 
14  BMFSFJ: Männer, S. 11. 
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3.3 Psychische Gewalt 
Psychische Gewalt wird oft sehr lange Zeit nicht als Gewalt wahrgenom-

men, wenn nicht andere Gewaltformen wie sexuelle oder physische Ge-

walt hinzukommen. Tatsächlich ist psychische Gewalt aber ein relevanter 

Risikofaktor für das Auftreten weiterer Gewaltformen in der Partner-

schaft.15 Sie kann sozusagen ein Vorbote für das Bevorstehen körperli-

cher oder sexueller Gewalthandlungen sein.  

Psychische Gewalt äußert sich in Beleidigungen, Drohungen und Ein-

schüchterungen. Der Partner oder die Partnerin wird gedemütigt, häufig 

auch vor anderen Menschen. Das Selbstbewusstsein und das Selbstwert-

gefühl werden systematisch zerstört, um das Opfer gefügig zu machen 

und seinen eigenen Willen zu brechen. 

 

42% der durch das BMFSFJ befragten Frauen gaben an, schon einmal 

Formen psychischer Gewalt erlebt zu haben. Am häufigsten stimmten 

Frauen den Aussagen zu, der Partner treffe alle Entscheidungen allein 

(8,9%) und er sei eifersüchtig und unterbinde ihre Kontakte (8,3%).16 Je-

doch sind noch immer 38,7% der Frauen, die viermal oder öfter psychi-

sche Gewalt erlebt haben, sehr zufrieden oder zufrieden mit ihrer derzeiti-

gen Partnerschaft.17 Auch hierhin zeigt sich wieder die verzerrte Wahrneh-

mung der Opfer von Gewalttaten.  

 

Ausprägungen psychischer Gewalt sind auch die soziale sowie die ökono-

mische Gewalt.  

Übt der Täter soziale Gewalt aus, versucht er, das Opfer völlig von ande-

ren Kontakten zu isolieren. Er verbietet ihm Kontakte zu Familie und 

Freunden, um so die (emotionale) Abhängigkeit des Opfers von ihm zu 

verstärken oder zu stabilisieren. 8,6% der durch das BMFSFJ befragten 

Frauen stimmten der Aussage zu, der Partner kontrolliere genau, wohin 

sie mit wem gehe. 8,3% gaben an, der Partner unterbinde ihre Kontakte 

                                            
15  BMFSFJ: Frauen, S. 20. 
16  BMFSFJ: Paarbeziehungen, Tabelle 3.34, S. 65. 
17  Ebenda, Tabelle 3.39, S. 68. 



Modalitäten Häuslicher Gewalt                                                                  10 

und in 3,8% der Fälle kontrolliert der Partner Post und Telefonanrufe.18 

Doch auch Männer werden Opfer sozialer Gewalt: Jeder fünfte der befrag-

ten 199 Männer bspw. gibt an, die Frau sei eifersüchtig und unterbinde 

seine Kontakte. Sogar jeder sechste Mann führt auf, seine Partnerin kon-

trolliere genau, wohin er mit wem gehe, was er mache und wann er zu-

rückkomme.19 

 

Ökonomische Gewalt übt der Täter dann aus, wenn er das Opfer in wirt-

schaftlicher und finanzieller Hinsicht von sich abhängig macht. Dazu zählt 

ein Arbeitsverbot ebenso wie die Verweigerung oder unzureichende Ver-

sorgung mit finanziellen Mitteln. 4% der befragten Frauen gaben an, der 

Partner lasse sie spüren, dass sie finanziell abhängig von ihm seien. 5,4% 

der Frauen dürfen über ihr Geld nicht selbst entscheiden und in 7% der 

Fälle kontrolliert der Partner genau, wie viel Geld von der Frau ausgege-

ben wird.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
18  BMFSFJ: Paarbeziehungen, Tabelle 3.34, S. 65. 
19  BMFSFJ: Männer, S. 11. 
20  BMFSFJ: Paarbeziehungen, Tabelle 3.34, S. 65. 
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4 BETROFFENE 

4.1 Gewalt gegen Frauen – Tabu trotz Emanzipation 
„Gewalt gegen Frauen ist die vielleicht schändlichste aller Men-

schenrechtsverletzungen. Sie kennt keine Grenzen, weder geo-

graphisch noch kulturell, noch im Hinblick auf materiellen Wohl-

stand. So lange sie anhält, können wir nicht behaupten, dass 

wir wirklich Fortschritte in Richtung Gleichstellung der Ge-

schlechter, Entwicklung und Frieden machen.“21 

 
Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan bringt es auf den Punkt: 

Gewalt gegen Frauen ist unleugbar eine gravierende Verletzung der Men-

schenrechte. Und dennoch: Sie geschieht jeden Tag inmitten unserer Ge-

sellschaft – meist ohne dass wir es bemerken.  

 

Nach den Ergebnissen der Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-

sundheit von Frauen in Deutschland“ ging in 50,2% der untersuchten Fälle 

die Gewalt gegen Frauen vom Partner oder Ex-Partner aus, in 30,1% von 

einem anderen Familienmitglied. Im Bereich der sexuellen Gewalt zeigt 

sich ein ähnliches Bild: 49,3% der Befragten gaben den aktuellen bzw. frü-

heren Partner als Täter an, nur 14,5% jemand Unbekanntes.22  

 

Eine Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) des Lan-

deskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) zum Thema Tötungsdelik-

te in Paarbeziehungen aus dem Jahr 2005 kommt zu dem Ergebnis, dass 

im Bereich der Tötungsdelikte männliche Täter im Altersspektrum zwi-

schen 31 und 50 Jahren am häufigsten vertreten sind.23  

                                            
21  Kofi Annan, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, New York, Juni 
 2000. 
22  BMFSFJ: Frauen, S. 9-14. 
23  Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) (Hrsg.): Tötungsdelikte in Paarbe-
 ziehungen in Baden-Württemberg, Jahresbericht 2005, Stuttgart 2006, S. 14. 
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Auf der Opferseite zeigt sich ein vergleichbares Bild: Der Hauptteil der Op-

fer von Tötungsdelikten ist weiblich und im Alter von 21 bis 50 Jahren.24 

Auch Mönig kommt zu dem Ergebnis, dass das Gros der weiblichen Opfer 

häuslicher Gewalt zwischen 21 und 45 Jahre alt ist.25 

 

Doch was bringt Männer überhaupt dazu, Gewalt gegen ihre Partnerin an-

zuwenden, die sie doch angeblich lieben? Und was bringt die betroffenen 

Frauen dazu, trotz mehrfacher Gewalterfahrungen bei dem gewalttätigen 

Partner zu bleiben und niemandem von ihrem Martyrium zu berichten?  

 

4.1.1 Motive, Ursachen und begünstigende Faktoren 
Für häusliche Gewalt gegen Frauen gibt es nicht „die eine“ Ursache oder 

„den einen“ Auslöser. Vielmehr entsteht häusliche Gewalt durch eine Viel-

zahl einzelner, zusammenwirkender Faktoren. Um wirksam gegen Gewalt 

gegen Frauen vorgehen zu können, ist es essentiell wichtig, die unter-

schiedlichen Auslöser objektiv zu betrachten. Nur wenn gegen diese Fak-

toren erfolgreich interveniert wird, kann auch langfristig die Gewalt gegen 

Frauen reduziert werden. 

Im Folgenden sollen deshalb die wichtigsten Faktoren, Motive und Ursa-

chen für die Ausübung von Gewalt gegen Frauen durch ihre Partner oder 

Ex-Partner aufgezeigt und analysiert werden.  

 

4.1.1.1 Gewalt gegen Frauen als Schichtphänomen?! 
Der wohl meist verbreitete Mythos über häusliche Gewalt ist, dass sie nur 

in unteren, einkommensschwachen Schichten auftritt. Diese Aussage ist 

jedoch längst überholt und durch Studien widerlegt. In der Untersuchung 

des BMFSFJ konnte kein Zusammenhang zwischen Gewaltausübung und 

Schichtzugehörigkeit festgestellt werden.26  

                                            
24  LKA BW, S.16. 
25  Mönig, Ulrike: Häusliche Gewalt und die strafjustizielle Erledigungspraxis, Mainzer 
 Schriften zur Situation von Kriminalitätsopfern, Bd. 43, Baden-Baden 2007, S. 26. 
26 BMFSFJ: Frauen, S. 21. 
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Der Unterschied besteht in diesem Bereich nicht in der Gewaltanwendung 

an sich, sondern lediglich in der Offenkundigkeit des Problems.27 In mitt-

leren und oberen sozialen Schichten ist die Dunkelziffer der Fälle häusli-

cher Gewalt weitaus höher, da die betroffenen Frauen hier eher die Mög-

lichkeit haben, sich individuell und ohne Hilfe eines Frauenhauses, der Po-

lizei oder anderer Einrichtungen aus der Gewaltbeziehung zu befreien und 

so ihr Ansehen und auch das Ansehen des Mannes nicht zu gefährden. 

 

4.1.1.2 Alkohol, Drogen und Arbeitslosigkeit als Au slöser?! 
Alkohol- und Drogenkonsum haben zweifelsohne Einfluss auf die Entste-

hung von Gewalt. Die Hemmschwelle sinkt, das Aggressionspotenzial 

steigt und der gewalttätige Partner hat im Nachhinein gleich eine Entschul-

digung für sein Handeln parat: Er war schließlich betrunken und deshalb 

nicht selbst für sein Handeln verantwortlich. 

Alkohol und Drogen sind somit wichtige – weil begünstigende und enthem-

mende – Faktoren für die Entstehung von Gewalt, kaum aber alleiniger 

oder hauptsächlicher Auslöser.28 Eher sind sie eine Entschuldigung für 

den Täter, um sich nicht verantwortlich zeigen zu müssen, und ein Hoff-

nungsschimmer für die Opfer, da sie die Schuld den Drogen geben kön-

nen.29 

 

Ähnlich verhält es sich mit dem Faktor Arbeitslosigkeit: 21% der gewalttäti-

gen Männer sind arbeitslos, aber in 65% der gewaltbelasteten Beziehun-

gen ist der Gewalttäter erwerbstätig. 30 Auch hieraus lässt sich also schlie-

ßen, dass Arbeitslosigkeit lediglich ein begünstigender Faktor, jedoch 

nicht der eigentliche und absolute Auslöser für häusliche Gewalt gegen 

Frauen ist. 

                                            
27  Vgl. Ohl, FPR 1-2/2005, S. 6, 8f. 
28  BMFSFJ: Frauen, S. 20 f.: Zwar war in 55% der Fälle eine Alkoholisierung während 
 der Tat gegeben, in 27% war der Partner jedoch nie durch Drogen oder Alkohol beein-
 flusst. 
29  Vgl. Buskotte, S. 66 f. 
30  Vgl. BMFSFJ: Frauen, S. 21. 
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4.1.1.3 Die Frau ist selbst Schuld – Provokation al s Ursache?! 
Häufig rechtfertigen sich gewalttätige Männer nach der Tat mit der Be-

gründung, „die Frau habe sie provoziert und gereizt“. Die Schuld wird auf 

die Frau verlagert, so dass der Mann sich nicht verantwortlich zeigen 

muss. Doch in Wahrheit gibt es kein Verhalten, das die Anwendung von 

Gewalt auch nur im Geringsten rechtfertigen würde. Provokation kann also 

nicht als Ursache für häusliche Gewalt angesehen werden. Der Täter hat 

immer die Möglichkeit, in anderer Weise zu reagieren, selbst wenn er wirk-

lich provoziert wird. 

 

4.1.1.4 Opfer in der Kindheit – Täter oder Opfer al s Erwachsene?! 
Haben Täter oder Opfer in ihrer Kindheit selbst häufig Gewalt durch oder 

zwischen den Eltern erfahren, ist dies ein zentraler Risikofaktor für das 

Ausüben und Erleiden von Gewalt im Erwachsenenalter. 

47% der Frauen, die bereits in ihrer Kindheit Gewalt erfahren haben, wur-

den auch als Erwachsene Opfer von Gewalthandlungen. Im Gegensatz 

dazu erlebten nur 21% der Frauen, die als Erwachsene Opfer häuslicher 

Gewalt wurden, keine Gewalt im Kindesalter.31 

Einen Erklärungsansatz hierfür bietet die soziale Lerntheorie: die Täter ler-

nen bereits in der Kindheit, dass die Erwachsenen durch Gewalt scheinbar 

ihr Ziel erreichen, und wenden deshalb selbst Gewalt an. Die Opfer hinge-

gen lernen als Kind schon, dass es scheinbar „normal“ ist, dass Männer 

Gewalt gegenüber Frauen anwenden, und nehmen dies hin, ohne sich zu 

wehren. Diese Theorie ist jedoch nicht vollkommen nachvollziehbar, da 

auch viele Männer, die in ihrer Kindheit Opfer von Gewalt wurden, als Er-

wachsene nicht gewalttätig werden.32 

 

 

                                            
31  BMFSFJ: Frauen, S. 21. 
32  Zur weiterführenden Betrachtung siehe Leuze-Mohr, Marion: Häusliche Gewalt gegen 
 Frauen – eine straffreie Zone?, Schriften zur Gleichstellung der Frau, Bd. 25, Baden-
 Baden 2001, S. 93-98. 
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4.1.1.5 Gewalt als Kompensation von Minderwertigkei tsgefühlen?! 
Noch immer herrscht in vielen Bereichen der Gesellschaft das klassische 

Rollenbild vor: Der Mann ist der Frau überlegen, die Frau hat sich dem 

Mann unterzuordnen. Sieht ein Mann diese Überlegenheit gefährdet, weil 

er bspw. der Frau verbal unterlegen ist, gibt es für Manchen nur den einen 

Weg, seine Männlichkeit wieder herzustellen oder zu beweisen: Gewalt.33 

Auch Eifersucht spielt in diesem Bereich eine große Rolle. Krankhaft eifer-

süchtige Männer haben häufig Minderwertigkeitskomplexe. Sie glauben 

der Frau nicht, dass diese „freiwillig“ bei ihnen bleiben will.34 Sie kontrollie-

ren jeden Schritt der Partnerin, wollen sie von jeglichen anderen Kontak-

ten isolieren und üben körperliche oder psychische Gewalt aus, um dieses 

Ziel zu erreichen. 

 

4.1.1.6 Trennung oder Scheidung – monumentaler Risi kofaktor?! 
Frauen in Trennungs- oder Scheidungssituation gelten als besonders ge-

fährdet, Opfer einer Gewalttat zu werden. Rund ein Fünftel der Gewalt-

handlungen wurden begangen, nachdem die Frau sich entschlossen hat-

te, sich von ihrem Mann zu trennen.35 Dies kann unterschiedliche Gründe 

haben: Bspw. ist es möglich, dass das Männlichkeitsgefühl des Mannes 

es nicht zulässt, von einer Frau, die ihm eigentlich untergeordnet sein soll-

te, verlassen zu werden. Möglich ist auch, dass der Mann eifersüchtig ist 

und Angst hat, dass die Frau eine neue Beziehung eingeht. Vielleicht ha-

ben manche Männer auch Angst davor, wie die Öffentlichkeit und das so-

ziale Umfeld auf die Trennung reagiert. All dies können für manchen Mann 

genügend Gründe sein, die Frau dazu zu bringen, ihn nicht zu verlassen, 

und sei es mit Gewalt. 

 

 

 

                                            
33  Buskotte, S. 79 ff. 
34  Schall/Schirrmacher: Gewalt gegen Frauen und Möglichkeiten staatlicher Intervention, 
 Stuttgart u.a., 1995, S. 21. 
35  Buskotte, S. 65 und BMFSFJ: Frauen, S. 20. 
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4.1.2 Gründe der Opfer für Verbleiben in der Partne rschaft 
Die Gründe, warum die Opfer trotz mehrfacher Gewaltanwendung in der 

Partnerschaft verbleiben, sind vielfältig und für diejenigen, die nicht betrof-

fen sind, oft nur schwer nachvollziehbar. 

Ein wichtiger, oft genannter Grund sind gemeinsame Kinder. Die Frau will 

den Kindern den Vater nicht nehmen, deshalb verbleibt sie in der gewalt-

belasteten Partnerschaft. Sie will die Familie um jeden Preis erhalten.36 

Dass sie dadurch auch die Kinder zum Opfer macht, merkt sie meist nicht. 

Denn auch Kinder leiden darunter, wenn einem Elternteil Gewalt angetan 

wird. 

Ein weiterer Grund ist die Angst vor fehlender finanzieller Absicherung. 

Die meisten Gewaltopfer hatten nicht die Möglichkeit, eigene finanzielle 

Ressourcen anzulegen oder sich eine berufliche Existenz aufzubauen, da 

ihnen dies vom Mann verboten wurde. Würden sie sich trennen, stünden 

sie ihrer Ansicht nach vor dem Nichts – ein kompletter „Neuanfang“ wäre 

schlicht unmöglich. 

Ein zentraler Grund dafür, dass Frauen sich nicht oder erst spät vom Ge-

walttäter trennen, ist ihre Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet und 

dass sie sich nur genügend anstrengen müssen und dem Partner keinen 

Grund liefern dürfen, erneut gewalttätig zu werden. Diese Hoffnung ver-

deutlicht das Modell der Gewaltspirale nach Leonore Walker:37 

Phase 1:   In der Beziehung baut sich langsam eine negative Spannung 

 auf. Der Mann wird immer aggressiver und leichter zu provo-

 zieren, die Frau wird immer vorsichtiger und verhält sich sehr 

 still, um ihm keinen Anlass zur Gewaltanwendung zu geben. 

 Diese Phase kann über Wochen und Monate dauern und die 

 Frauen psychisch sehr stark belasten. 

 

Phase 2:  Es kommt zum eigentlichen Gewaltausbruch. Die Frau wird 

 geschlagen, getreten, verletzt oder missbraucht. Diese Phase 

 ist meist relativ kurz. 
                                            
36  Leuze-Mohr, S. 102 f. 
37  Walker,Leonore: The Battered Woman Syndrome, 3.A., New York 2009, S. 91 ff. 
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Phase 3:   Der Mann entschuldigt sich aufrichtig für sein Verhalten und 

 verspricht, dass so etwas nie wieder vorkommen wird. Er über-

 schüttet die Frau mit Liebeserklärungen und Geschenken. 

 Dies weckt in der Frau die Hoffnung, dass sich der Partner tat-

 sächlich ändert und dies nur ein einmaliges Ereignis war. Die 

 Frau bleibt. Doch in den meisten Fällen beginnt die Phase eins 

 der Gewaltspirale bereits nach kurzer Zeit von Neuem.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Gewaltzyklus, nach Leonore Walker (Eigene Darstellung) 

 

 

 

 

                                            
38  Zur genaueren Ausführung der einzelnen Phasen siehe Walker, S. 91 ff und Buskotte,  
 S. 70 ff. 
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4.2 Gewalt gegen Kinder - Grausame Realität 
Gewalt gegen Kinder durch ihre Eltern gibt es schon seit jeher. Doch wäh-

rend noch bis ins letzte Jahrzehnt hinein das Züchtigungsrecht der Eltern 

– und damit die Anwendung von Gewalt – offiziell erlaubt war, hat in den 

letzten Jahren glücklicherweise ein Wandel stattgefunden. Gewalt gegen 

Kinder ist nicht länger Normalität, sondern wird von der Gesellschaft 

ebenso wie von der Gesetzgebung geächtet.39 Leider gibt es dennoch 

auch in der heutigen Zeit unzählige Fälle misshandelter und vernachläs-

sigter Kinder. 

Die Folgen sind für die Kinder äußerst schlimm: Allein das Miterleben von 

Gewalt zwischen den Eltern kann bei Kindern zu Verhaltensauffälligkeiten, 

einer Beeinträchtigung der kognitiven Fähigkeiten und sozialen Entwick-

lungsstörungen führen, die bis weit ins Erwachsenenalter hinein anhalten 

können und ihnen ein normales Leben unmöglich machen.40 

 

4.2.1 Formen 
Gewalt gegen Kinder hat viele Gesichter: Sie reicht von körperlicher Miss-

handlung über sexuellen Missbrauch bis hin zur körperlichen und seeli-

schen Vernachlässigung. Von der leichten Ohrfeige bis hin zu schweren 

körperlichen und seelischen Schädigungen tritt sie in allen Facetten auf. 

Doch auch wenn sich die Gewalt „nur“ zwischen den Eltern abspielt, lei-

den die Kinder darunter. Sie geben sich selbst die Schuld daran, dass die 

Eltern streiten, wollen die Mutter beschützen oder den Vater beruhigen, 

und bringen sich dadurch nicht selten selbst in Gefahr. 

Eine wichtige, jedoch lange Zeit außer Acht gelassene und teilweise gar 

ignorierte Form der Gewalt gegen Kinder ist die Vernachlässigung, also 

die Ausübung von Gewalt durch Unterlassen bei gegebener Garanten-

stellung (§ 1626 BGB). Es wird unterschieden zwischen körperlicher und 

                                            
39  Zur genauere Betrachtung der Entwicklung des Züchtigungsrechts und der Rechtsla-
 ge wird verwiesen auf: Albert, Isabel: Innerfamiliäre Gewalt gegen Kinder, Würzburger 
 Schriften zur Kriminalwissenschaft, Bd. 27, Frankfurt a.M. 2008, S. 132 ff. 
40  Vgl. Kindler, Heinz: Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die psychosoziale Ent- 
 wicklung von Kindern, in: FPR 1-2/2005, S. 16, 17f. 
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psychischer Vernachlässigung. Zur körperlich wirkenden Vernachlässi-

gung zählt bspw. die Unterlassung medizinischer Hilfen, die grobe Unter-

lassung von Sicherheitsmaßnahmen und die unzureichende Ernährung 

des Kindes. Also alle Unterlassungshandlungen, die das Kind direkt am 

Körper und der Gesundheit schädigen. Nur eines von vielen traurigen Bei-

spielen:  

 
Die damals 6-jährige M., die bis dahin bei ihrer überforderten 

Mutter lebte, wird von ihrem Vater bei sich und dessen neuer 

Familie aufgenommen. M. bekommt dort nicht annähernd aus-

reichend Nahrung, sie wird täglich misshandelt und von der 

Schule ferngehalten. Vom Vater wird sie als Missgeburt be-

zeichnet, die er am Liebsten im Kanal versenken würde. Bei 

ihrer Herausnahme aus der Familie ist ihr Zustand lebensbe-

drohlich.41 

 
Subtiler und schwerer zu erkennen sind Formen psychischer Vernachläs-

sigung. Dazu gehört das Isolieren des Kindes, indem verhindert wird, dass 

es individuelle soziale Beziehungen eingeht. Auch das Negieren ist Teil 

der psychischen Vernachlässigung. Das Kind hat dabei keinen emotiona-

len Zugang zu den Eltern, da diese zu sehr mit ihren eigenen Problemen 

beschäftigt sind. Eng verbunden und in der Praxis kaum zu trennen von 

der psychischen Vernachlässigung sind die Formen der emotionalen 

Misshandlung: Ablehnung des Kindes, Korrumpieren desselben und Ter-

rorisieren des Kindes durch die Eltern.42 

 

 

 

                                            
41  Zugrunde liegender Fall des BGH Urt. v. 17.07.2007 = NStZ-RR 2007, 304-306. 
42  Siehe zu den unterschiedlichen Formen der Vernachlässigung v.a.: Rensen, Ben: 
 Für´s Leben geschädigt – Sexueller Missbrauch und seelische Verwahrlosung von 
 Kindern, Stuttgart 1992, S. 29 ff. 
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4.2.2 Ursachen 
Was veranlasst die Eltern dazu, ihrem eigenen Kind so großen Schaden 

zuzufügen? Ist es eine psychische Erkrankung der Eltern oder eines El-

ternteils, oder ist es schlicht Gleichgültigkeit gegenüber dem Kind? Oder 

ein völlig anderer Grund? Im Ganzen wird sich diese Frage nach derzeiti-

gem Forschungsstand wohl nicht beantworten lassen. Eher ist es, wie be-

reits oben unter Punkt 4.1.1 erläutert, ein Zusammenspielen mehrerer 

Faktoren. 

 

Als Risikofaktor gelten bspw. eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit 

der Eltern. Diese werden häufig, jedoch bei Weitem nicht immer, an die ei-

genen Kinder weitergegeben.43 Ein weiterer Risikofaktor sind psychische 

Erkrankungen. Hier ist v.a. das seltene, aber folgenschwere Münchhau-

sen-by-proxy-Syndrom zu nennen. Erkrankte Personen – hauptsächlich 

sind dies die Mütter44 - erfinden Erkrankungen ihrer Kinder oder führen 

solche absichtlich herbei, um sie in medizinische Behandlung zu bringen. 

Dort erhalten sie Aufmerksamkeit, werden als fürsorgliche Eltern aner-

kannt und fühlen sich bestätigt und wertgeschätzt. Das – eigentlich 

gesunde – Kind wird oft schmerzhaften und unnötigen Untersuchungen 

und Operationen unterzogen, was zu erheblichen körperlichen und psychi-

schen Folgeschäden führen kann.45 

Als weitere Ursache wird teilweise die „Stellvertreterfunktion“ des Kindes 

genannt. Das Kind wird bspw. stellvertretend für den Partner misshandelt, 

gegen den sich die eigentliche Wut richtet, dem die Frau aber z.B. körper-

lich nicht gewachsen ist. 

 

 

 

                                            
43  Zu den unterschiedlichen Meinungen bzgl. der Auswirkungen eigener Gewalterfahrun-
 gen siehe: Gellert, Karin: Vernachlässigte Kinder, Entstehung, Verlauf und Interven-
 tion, Saarbrücken 2007, S. 23-26. 
44  Rensen, S. 56. 
45  Näheres zum Münchhausen-by-proxy-Syndrom vgl.: Rensen, S. 55ff. und Mer tens,  
  Verena: Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom und seine zivil- und strafrechtliche Be- 
  deutung, in: NJOZ 2009, S. 1665-1681. 
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4.3 Gewalt gegen Männer - Rarität oder Normalität? 
Häusliche Gewalt gegen Männer ist ein noch relativ unerforschtes Gebiet. 

Eine – wenn auch nicht repräsentative, so doch tendenzielle – Studie des 

BMFSFJ zum Thema Gewalt gegen Männer liefert erste Aussagen zu die-

sem Themenkomplex. Daraus ergibt sich, dass auch Männern Gewalt 

durch ihre Partnerin in der Beziehung widerfährt. Am häufigsten wird hier-

bei von psychischer – insbesondere sozialer – Gewalt berichtet.46 

Das Dunkelfeld dürfte in diesem Bereich jedoch weitaus höher liegen, da 

viele Männer Gewalt durch ihre Partnerin nicht zur Anzeige und damit an 

die Öffentlichkeit bringen.  

Doch warum fällt es Männern so schwer, sich einzugestehen, dass sie 

Opfer geworden sind, und sich Hilfe zu holen? 

 
„Männer, die zu Hause geschlagen werden, werden in der 

Gesellschaft immer noch als Witzfiguren belächelt. Nicht selten 

trifft sie unverhohlene Schadenfreude“47 

 
Diese Aussage trifft den Kern des Problems: Männer schämen sich, zuzu-

geben, dass sie Opfer häuslicher Gewalt wurden. Zum Einen weil sie den-

ken, dass ihnen ohnehin niemand glauben wird. Zum Anderen, weil in un-

serer Gesellschaft noch immer das klassische Rollenbild vorherrscht: Der 

Mann ist stärker als die Frau. Und wer sich von einer Frau Gewalt antun 

lässt, ist unmännlich. Ein Mann, der zugibt, von seiner Frau geschlagen 

worden zu sein, erlebt nicht selten eine abneigende Haltung seiner Um-

welt, anstatt auf Mitgefühl und Hilfsangebote zu stoßen. 

 

Um Männern mehr Schutz vor Beziehungsgewalt bieten zu können, muss 

zu allererst ein Umdenken in unserer Gesellschaft stattfinden. Die Vorur-

teile, Männer seien immer Täter und Frauen immer Opfer, müssen 

weitläufig ausgeräumt werden, damit es Männern ermöglicht wird, auch 

ohne soziale Ausgrenzung und Verachtung Hilfen in Anspruch zu nehmen. 

                                            
46  Vgl. oben 3.4 und BMFSFJ: Männer, S. 10 f. 
47  Küppers, Kirsten: Er hielt einfach still, in: taz Magazin Nr. 7126, 9.8.2003, Seite I-II. 
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5 SCHUTZ UND HILFEN 
In den letzten Jahren wurde viel für den Schutz der Opfer von häuslicher 

Gewalt getan. Ein Meilenstein für die Entwicklung der Hilfsmöglichkeiten - 

von denen einige im dritten Teil dieses Kapitels vorgestellt werden - waren 

und sind die Aktionspläne der Bundesregierung zur Bekämpfung von Ge-

walt gegen Frauen, die ebenfalls in diesem Kapitel behandelt werden. 

Um jedoch überhaupt einen wirksamen und anhaltenden Schutz für die 

Opfer gewährleisten zu können, bedarf es konkreter gesetzlicher Regelun-

gen. Auch die Rechtslage hat sich in den letzten Jahren entwickelt, v.a. 

die Einführung des Gewaltschutzgesetzes ist hier als wichtiger Schritt zu 

nennen. 

 

5.1 Rechtsgrundlagen 

5.1.1 Gewaltschutzgesetz 
Am 8. November 2001 wurde das „Gesetz zur Verbesserung des zivilge-

richtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Er-

leichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“ einstimmig 

im Bundestag verabschiedet und im Bundesrat angenommen. Zum 1. Ja-

nuar 2002 ist es in Kraft getreten. Artikel 1 des Gesetzes beinhaltet das 

Gewaltschutzgesetz (GewSchG). Außerdem sind weiterführende Regelun-

gen zur Erweiterung der §§ 823, 1004 und 1361b BGB sowie zur Ächtung 

von Gewalt gegen Kinder ergangen.48 

 

Das GewSchG enthält grundlegende Vorschriften zum Schutz vor – 

insbesondere auch häuslicher – Gewalt. Die Besonderheiten der einzel-

nen Vorschriften detailliert darzustellen, würde jedoch den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen und soll nicht Kernthema sein. 

                                            
48  Vgl. Schweikert, Birgit/Baer, Susanne: Das neue Gewaltschutzrecht, Baden-Baden 
 2002, Rn. 41. 
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Die wesentlichen Regelungen des GewSchG sind:49  

• Erlass von Schutzanordnungen gem. § 1 Abs. 1 GewSchG. Diese 

können in Form eines Betretungsverbotes der Wohnung oder eines 

Annäherungsverbotes ergehen, aber auch in anderer, individuell 

auf das Opfer abgestimmter Form. 

• Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung zur alleinigen 

Nutzung gem. § 2 GewSchG. Ist das Opfer nicht alleiniger Eigentü-

mer, ist diese Maßnahme angemessen zu befristen. 

 

Zu kritisieren ist hier, dass gewaltbetroffene Kinder vollkommen vom An-

wendungsbereich des GewSchG ausgenommen sind (§ 3 GewSchG). 

Hier sind Maßnahmen lediglich auf Grundlage der §§ 1666, 1666a BGB 

möglich. Doch gerade Kinder sollten durch ein solches Gesetz besser vor 

Gewalt durch ihre Eltern geschützt werden. 

 
 

5.1.2 Opferentschädigungsgesetz 
Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) ist Teil des Sozialen Entschädi-

gungsrechts. Daneben zählen hierzu v.a. das Bundesversorgungsgesetz 

(BVG), das Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und das Infektionsschutz-

gesetz (IfSG). 

Nach den Vorschriften des OEG erhalten Personen, die durch einen vor-

sätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff gegen ihre oder eine andere 

Person eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, Versorgung in 

entsprechender Anwendung des BVG (§ 1 OEG). 

 

Da sich die vorliegende Arbeit in einem späteren Teil noch eingehend mit 

dem OEG und seinen Vorschriften befassen wird, wird an dieser Stelle 

von weiteren Ausführungen abgesehen und auf Kapitel 6 verwiesen. 

                                            
49  Zu vertiefenden Ausführungen wird statt vieler verwiesen auf: Brudermüller, Gerd, in: 
 Palandt: Bürgerliches Gesetzbuch, GewSchG, 69. A., München 2010, S. 2973 – 2980; 
 siehe auch: Schweikert/Baer, Rn. 47 ff. 
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5.1.3 Polizeigesetz 
Grundsätzlich war der Polizeivollzugsdienst bis zum Jahr 2008 durch die 

Generalklausel der §§ 3, 1 Polizeigesetz Baden-Württemberg (PolG) dazu 

ermächtigt, entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn die öf-

fentliche Sicherheit oder Ordnung bedroht war, also auch in Fällen häus-

licher Gewalt, in denen der gewalttätige Partner der Wohnung verwiesen 

werden sollte. Da damit jedoch erhebliche Grundrechtseinschränkungen, 

insbesondere die Einschränkung der Freizügigkeit gem. Art. 11 GG, ein-

hergehen50, wurde immer mehr eine eigene gesetzliche Regelung bezüg-

lich der Wohnungsverweisung gefordert.  

Ein Eingriff in das Grundrecht auf Freizügigkeit ist nach h.M. im Falle einer 

Wohnungsverweisung stets gegeben, da das Recht, sich an einem selbst 

gewählten Ort aufzuhalten, eingeschränkt wird. Die Bedeutung dieser Ein-

schränkung gilt als so erheblich, dass nicht festgestellt werden kann, dass 

die Eingriffsqualität aufgrund der zeitlichen Befristung – ähnlich dem Platz-

verweis – fehlt.51 Dieser Ansicht kann gefolgt werden, da der Ausschluss 

einer Person aus der eigenen Wohnung eine erhebliche Beeinträchtigung 

darstellt. Die eigene Wohnung ist ein Rückzugsort, sie soll Schutz bieten. 

Wird eine Person gehindert, diesen Schutz in Anspruch zu nehmen, müs-

sen dafür schwerwiegende Gründe vorliegen. Eine Einschränkung des Art. 

11 GG ist gem. Abs. 2 möglich, um strafbaren Handlungen vorzubeugen. 

In Fällen häuslicher Gewalt treten durch Körperverletzungen oder Strafta-

ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung regelmäßig strafbare Handlun-

gen auf, so dass ein Eingriff hier gerechtfertigt ist.  

Der Forderung nach einer eigenständigen Ermächtigungsgrundlage für ei-

ne Wohnungsverweisung ist der Gesetzgeber durch das Änderungsgesetz 

vom 18.11.2008 (in Kraft getreten am 22.11.2008) mit § 27a PolG nachge-

kommen. Diese Vorschrift ermöglicht durch Abs. 3 die Verweisung der ge-

walttätigen Person aus der gemeinsamen Wohnung, um dem Opfer 

                                            
50  Vgl. auch Kay, Wolfgang: Polizeiliche Eingriffsmöglichkeiten bei häuslicher Gewalt, in: 
 FPR 1-2/2005, S.28, 29. 
51  BVerfG, NJW 2002, 2225; vgl. auch VGH Mannheim, NJW 2005, 88, 89; a.A. Ruder: 
 Platz- bzw. Hausverweis, Betretungs- und Rückkehrverbot für gewalttätige Ehepart-
 ner?, VBlBW 2002, S. 11, 14. 
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bereits direkt nach der Tat, und nicht erst einige Tage später, wenn ein zi-

vilgerichtliches Verfahren eingeleitet werden kann, Schutz zu bieten.52 So 

viel Zeit verstreichen zu lassen, ist dem Opfer in einer solchen Situation 

meist kaum zumutbar. 

 

Eine weitere Novellierung des PolG stellt im Zusammenhang mit dem 

Platzverweis- und Wohnungsverweisverfahren der § 84a PolG dar, der 

den Verstoß gegen eine Anweisung nach § 27a PolG mit einem Bußgeld 

von bis zu 5.000 EUR bewehrt. 

 
 
 
 

5.2 Aktionspläne der Bundesregierung 
„Gewalt gegen Frauen ist kein Problem am Rande unserer Ge-

sellschaft, sondern findet mitten unter uns statt. Daher muss 

Gewalt auch in der Mitte der Gesellschaft durch die Zusammen-

arbeit aller Verantwortlichen verhindert und abgewendet wer-

den“53 

 
Die Bundesregierung und die Bundesländer haben in den letzten Jahren 

erkannt, dass häusliche Gewalt in der Bundesrepublik ein weit verbreitetes 

Problemfeld darstellt. Sie haben begriffen, dass es unbedingt notwendig 

ist, den Opfern häuslicher Gewalt, aber auch den Tätern, Hilfsmöglichkei-

ten bereitzustellen und ihren Schutz zu gewährleisten. Aus diesem Grund 

hat die Bundesregierung ihre beiden Aktionspläne zur Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen verabschiedet54, aus denen eine enorme Anzahl an 

weiteren Projekten auf kommunaler Ebene sowie eine Verbesserung der 

bestehenden Gesetzeslage resultiert. 

                                            
52  BVerfG, NJW 2002, 2225. 
53  Bundesministerin Ursula von der Leyen, in: BMFSFJ (Hrsg.): Aktionsplan II der Bun- 
 desregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 2007, S. 3. 
54  Am 01.12.1999 wurde der erste Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frau- 
 en beschlossen, der zweite Aktionsplan folgte im September 2007. 
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5.2.1 Ziele und Maßnahmen 
Ziel dieser Aktionspläne war es, ein umfassendes Gesamtkonzept zur wir-

kungsvollen und nachhaltigen Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu 

entwickeln. Vor allem die Verbesserung des zivilrechtlichen Opferschutzes 

und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit sind zentrale Punkte, um der 

Gewalt im familiären Nahraum entgegenzuwirken. Denn nur wenn die 

staatliche Gemeinschaft konsequent und öffentlich darlegt, dass Gewalt in 

der Familie nicht gebilligt wird, nicht mehr als „Privatangelegenheit“ ange-

sehen wird, kann der Gewaltkreislauf anhaltend unterbrochen werden. 

 

Bei der Umsetzung des zweiten Aktionsplans rückten vor allem Migrantin-

nen und Frauen mit Behinderung stärker in den Fokus, aber auch Kinder 

und Frauen in Trennungssituationen fanden besondere Beachtung.55 

 

Zu den wichtigsten Maßnahmen der beiden Aktionspläne gehören u.a.: 

• Einführung des „Gesetzes zur gewaltfreien Erziehung“, 

• Einführung des „Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen 

Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichte-

rung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung“ und des 

GewSchG, 

• Institutionalisierung von Interventionsprojekten auf kommunaler und 

Landesebene.56 

Nach dem Vorbild des ersten Modelprojekts einer Interventionszentrale in 

Berlin – der BIG – wurde am 30.01.1998 auch in Baden-Württemberg eine 

solche gegründet: das Freiburger Interventionsprojekt gegen häusliche 

Gewalt gegen Frauen (FRIG). Als Ziele hat es sich gesetzt, den Schutz 

und die Sicherheit der Frauen und Kinder zu verbessern, die Männer zur 

Verantwortung zu ziehen und häusliche Gewalt zu ächten.57 Einige weit-

reichende Ergebnisse konnten durch die Vernetzung und Zusammenarbeit 

                                            
55  BMFSFJ: Aktionsplan II, S. 8-14. 
56  Vgl. BMFSFJ (Hrsg.): Umsetzung des Aktionsplans der Bundesregierung zur Bekämp-
 fung von Gewalt gegen Frauen, Materialien zur Gleichstellungspolitik Nr. 99/2004, S. 
 5-8. 
57  Vgl. Anhang: Anlage 2: http://www.frig-freiburg.de/?page_id=2, S. 60. 
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der befassten Berufsgruppen und Einrichtungen bereits erzielt werden. So 

bspw. die Einrichtung eines Sonderdezernats für häusliche Gewalt bei der 

Staatsanwaltschaft Freiburg und die Etablierung des Platzverweis-Verfah-

rens in Freiburg.58 

 
 

5.2.2 Kritik 
Die beiden Aktionspläne der Bundesregierung und die damit verbundenen 

Maßnahmen und Aktivitäten sind ebenso wie die Einführung der Interven-

tionszentralen ein wichtiger Schritt in Richtung der Reduzierung von Ge-

walt gegen Frauen und Kinder. Jedoch wird in beiden Aktionsplänen ein 

Bereich gänzlich vernachlässigt: der Schutz gewaltbetroffener Männer.  

Wie bereits aufgezeigt, werden auch Männer immer häufiger Opfer häus-

licher Gewalt. Dennoch wird in beiden Aktionsplänen nur der Schutz von 

Frauen und Kindern behandelt. Für betroffene Männer gibt es kaum 

Schutzmöglichkeiten. Dies kann daran liegen, dass dieses Thema nach 

wie vor ein Tabu darstellt und noch immer zu wenig erforscht ist. Durch die 

o.g. Untersuchung des BMFSFJ zur Gewalt gegen Männer wurde ein ers-

ter Schritt getan, dies zu ändern. Dies ist jedoch bei Weitem nicht ausrei-

chend. Es ist unbedingt notwendig, dass sich die Bundesregierung auch 

mit diesem Thema befasst und geeignete Maßnahmen ergreift, wie sie es 

im Bereich der Gewalt gegen Frauen bereits erfolgreich getan hat. Die 

Öffentlichkeit muss auch für den Bereich der Gewalt gegen Männer sensi-

bilisiert werden. Ein vergleichbares Projekt ist deshalb auch hier äußerst 

sinnvoll. 

 

 

 

 

 

                                            
58  Vgl. Anhang: Anlage 3: http://www.frig-freiburg.de/?page_id=9, S. 61. 
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5.3 Hilfen und Anlaufstellen 
Inzwischen gibt es für die Opfer häuslicher Gewalt eine Vielzahl kompe-

tenter und geeigneter Hilfsangebote und Anlaufstellen. Leider sind diese 

jedoch den Opfern häufig gar nicht bekannt oder aber sie scheuen sich, 

die angebotenen Hilfen in Anspruch zu nehmen. Im Folgenden sollen kurz 

einige wichtige Einrichtungen und Verfahren vorgestellt werden, um einen 

Überblick über die bestehenden Hilfsmöglichkeiten zu bekommen. 

 

5.3.1 Platzverweis/Wohnungsverweis 
Wie oben unter Punkt 5.3.1 dargestellt, wurde eine eigenständige Ermäch-

tigungsgrundlage für die Wohnungsverweisung des Täters erst im Jahr 

2008 mit Einführung des § 27a PolG gesetzlich umgesetzt. Nach dem 

Motto „Wer schlägt, der geht“ besteht nun die Möglichkeit, den Täter aus 

der Wohnung zu verweisen und sie dem Opfer – vorübergehend – zur al-

leinigen Nutzung zu überlassen. 

 

5.3.1.1 Ablauf des Platzverweis-/Wohnungsverweisung sverfahrens 
Entschließt sich das Opfer häuslicher Gewalt, die Polizei zu alarmieren, 

sind die Polizeibeamten die erste Instanz am Tatort. Sie beurteilen die La-

ge und erstellen eine Gefahrenprognose hinsichtlich der erheblichen Ge-

fahr unmittelbar bevorstehender Gewalthandlungen.59 Wird eine solche 

Gefahr gesehen, wird der Täter aus der Wohnung verwiesen und ihm wird 

der Wohnungsschlüssel abgenommen. Der Polizeivollzugsdienst kann 

den Wohnungsverweis gem. § 27a Abs. 4 PolG für maximal vier Tage an-

ordnen. 

Zur weiteren Überprüfung und Veranlassung wird der Sachverhalt der zu-

ständigen Ortspolizeibehörde mitgeteilt. Diese entscheidet über eine even-

tuelle Verlängerung des Verweises für bis zu zwei Wochen. In dieser Zeit 

kann das Opfer entscheiden, ob es zivilrechtliche Schutzmaßnahmen 

nach dem GewSchG vor dem zuständigen Zivilgericht geltend machen 

                                            
59  Vgl. Belz, Reiner/ Mußmann, Eike: Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 7.A., Stutt-
 gart u.a. 2009, § 27 a Rn. 12. 
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will. In besonderen Fällen kann die Ortspolizeibehörde den Verweis noch 

einmal um bis zu zwei Wochen verlängern.60 

Werden Schutzmaßnahmen nach dem GewSchG beantragt, entscheidet 

das FamG – ggf. im Zuge eines Eilverfahrens – über die zu erlassenden 

Anordnungen.61 

 

5.3.1.2 Erfolge und Kritik 
Um einen ersten, wirksamen Schutz der Opfer häuslicher Gewalt gewähr-

leisten zu können, ist das Platzverweis-/Wohnungsverweisungsverfahren 

von enormer Wichtigkeit. Es bietet den Opfern im entscheidenden Moment 

– unmittelbar während und nach der Tat – die Möglichkeit, zur Ruhe zu 

kommen, sorgfältig über die nächsten Schritte nachzudenken und nicht 

zusätzlich noch eine neue Unterkunft für sich und die evtl. vorhandenen 

Kinder suchen zu müssen. Außerdem wird das Opfer – zumindest vor-

übergehend – aus dem Gewaltkreislauf gerettet und die weitere Eskalation 

der Gewalt wird in vielen Fällen verhindert. 

Doch nicht immer halten sich die gewalttätigen Partner an das polizeiliche 

Verbot. In manchen Fällen kann durch das Aussprechen eines Wohnungs-

verweises die Gewalt sogar eskalieren. Nur eines von vielen Beispielen:  

 
Ingelore M. wurde von ihrem Ehemann auf offener Straße ersto-

chen, nachdem diesem ein polizeiliches Wohnungsbetretungs- 

und Annäherungsverbot erteilt wurde. Der Mann verschaffte 

sich gewaltsamen Einlass in die Wohnung des Opfers. Als die 

Frau nach draußen flüchtete, stach er mehrfach auf sie ein.62  

 
Dieses Beispiel zeigt, dass ein Wohnungsverweis keine Garantie für den 

Schutz des Opfers ist. Schließlich kann die Polizei die Einhaltung des 

                                            
60  Zu den Voraussetzungen siehe Stephan, Ulrich/ Deger, Johannes: Polizeigesetz für 
 Baden-Württemberg, 6.A., Stuttgart u.a. 2009, § 27 a Rn. 20. 
61  Zum Ablauf des Platzverweisverfahrens siehe Sozialministerium Baden-Württemberg 
 (Hrsg.): Platzverweisverfahren in Fällen häuslicher Gewalt, Broschüre zur Frauenpoli-
 tik, Schaubild vor Seite 1, auch abgedruckt im Anhang: Anlage 4, S. 63. 
62  Vgl. Anhang: Anlage 5: http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump. 
 fcgi/2008/1114/brandenburg/0044/index.html, S. 64. 
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Verweises nicht 24 Stunden täglich kontrollieren. In manchen Fällen las-

sen die Opfer den Täter sogar bewusst und – mehr oder minder – freiwillig 

wieder in die Wohnung, weil sie auf eine Versöhnung hoffen, weil sie ein-

geschüchtert wurden, weil sie ihn lieben. Auch in solchen Situationen kann 

es zu erneuten, eskalierenden Gewalttaten kommen. Deshalb ist es wich-

tig, sich nicht allein auf ein solches Verbot zu verlassen. Fühlt sich die 

Frau nicht sicher, sind ihr weitere geeignete Hilfsmöglichkeiten aufzuzei-

gen und anzubieten, bspw. der Einzug in ein Frauenhaus. 

 
 

5.3.2 Täterarbeit 
Eine weitere Erkenntnis der neueren Zeit ist jene, dass die Täter für ihr 

Handeln zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es soll den Opfern 

nicht mehr allein durch Therapie oder in anderer Weise geholfen werden, 

sondern das Problem soll an seinem Kernpunkt gegriffen werden – dem 

gewalttätigen Partner. 

Die gewalttätigen Partner können bei einer Einrichtung, die Täterprogram-

me anbietet, selbst um Hilfe bitten, wenn sie ihr Verhalten ändern wollen, 

um bspw. die Partnerschaft zu retten. Dies geschieht jedoch nur selten, da 

die Täter ihre Schuld nur selten einsehen und zugeben. Häufiger liegt der 

Fall vor, dass die Teilnahme an einem Täterprogramm eine Bewährungs-

auflage darstellt.63 Im Rahmen der Täterarbeit sollen die gewalttätigen 

Partner Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und sich des Unrechts 

bewusst werden. Nach einer Studie des BMFSFJ, die acht Institutionen 

der Täterarbeit über drei Jahre hinweg begleitete, schlossen zwei Drittel 

der Täter, die das Programm begannen, dieses auch ab.64 

In den letzten Jahren entstanden zunehmend mehr Institutionen, die Tä-

terarbeit anbieten. Der Ostalbkreis bspw. bietet diese Therapieform in Zu-

sammenarbeit mit dem Institut SYSTEGRA an. Die Anzahl der Klienten 

steigt stetig an. Im Jahr 2009 wurden 68 Klienten behandelt (Vorjahr: 

                                            
63  Vgl. Anhang: Anlage 6: http://www.systegra-stuttgart.de/, S. 66. 
64  BMFSFJ (Hrsg.): Gemeinsam gegen häusliche Gewalt: Kooperation, Intervention, Be-
 gleitforschung, WiBIG, 2004, S. 24 f. 
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57)65, davon sieben wegen häuslicher Gewalt.66 38% der behandelten 

Personen wurde durch justizielle Weisung im Rahmen einer Bewährungs-

auflage an das Institut vermittelt.67 

 

Die stetig ansteigende Klientenzahl und die hohe Abschlussquote zeigen, 

dass Täterarbeit eine sinnvolle Einrichtung zur Bekämpfung und Reduzie-

rung häuslicher Gewalt darstellt. Um noch bessere Erfolge erzielen zu 

können, müssen vor allem die Gerichte besser über solche Angebote in-

formiert werden und dieses Angebot auch häufiger nutzen. Denn Täterar-

beit hilft nicht nur dem gewalttätigen Partner, sondern auch dem Opfer, da 

der Täter - und nicht das Opfer selbst - therapiert wird. So wird die Wurzel 

des Problems erreicht und behandelt. Es wird nicht nur Schadensbegren-

zung betrieben, indem man das Opfer nach dem Angriff therapiert, son-

dern es wird präventiv gearbeitet, um zukünftige Gewalttaten zu verhin-

dern. 

 
 

5.3.3 Frauenhäuser – und Männerhäuser?!? 
Das erste Frauenhaus entstand im Jahr 1976 in Berlin. Seither entstehen 

immer mehr Zufluchtsstätten für geschlagene und misshandelte Frauen in 

der Bundesrepublik. Sie dienen vor allem dazu, den Frauen Schutz zu bie-

ten, die sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr sicher fühlen. Dies kann 

auch der Fall sein, wenn dem Täter bereits ein Wohnungsverweis erteilt 

wurde. Einige Sozialämter berufen sich darauf, dass ein Wohnungsver-

weis ausreicht, um die Frau zu schützen, und deshalb ein Frauenhausauf-

enthalt nicht durch Sozialleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz-

buch (SGB II) abgedeckt werden kann. Dieses Problem diskutiert sowohl 

die Bund-Länder AG Häusliche Gewalt als auch Gertrud Tacke (Rechtsan-

wältin und Beraterin der Frauenhauskoordinierung e.V. in Frankfurt am 

Main). Beide kommen zu dem Ergebnis, dass die Übernahme der Kosten 

                                            
65  Vgl. Anhang: Anlage 7: http://www.systegra-stuttgart.de/, S. 67. 
66  Vgl. Anhang: Anlage 8: http://www.systegra-stuttgart.de/, S. 68. 
67  Vgl. Anhang: Anlage 6: http://www.systegra-stuttgart.de/, S. 66. 
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für das Frauenhaus nach dem SGB II nicht mit der Begründung versagt 

werden kann, dass eine Wohnungsverweisung ausreichend ist.68 Die 

Adressen der Frauenhäuser sind streng geheim, Männer haben keinen 

Zutritt zu diesen Einrichtungen. Dadurch soll der bestmögliche Schutz der 

Frauen gewährleistet werden. Denn selbst wenn dem Täter ein Woh-

nungsverweis erteilt wurde, kann die Polizei nicht 24 Stunden täglich die 

Wohnung überwachen und prüfen, ob der Partner nicht doch zurück-

kommt und gegenüber der Frau Gewalt anwendet. Ein Frauenhausaufent-

halt ist deshalb für viele Frauen die einzige Chance, sich wirklich sicher zu 

fühlen und zur Ruhe zu kommen, um den weiteren Weg zu planen. 

 

Doch wo finden Männer Schutz, denen durch ihre Partnerin Gewalt ange-

tan wurde? Gibt es vergleichbare Einrichtungen auch für Männer – also 

„Männerhäuser“?  

Es gibt sie tatsächlich, oder – um es präziser auszudrücken – es gibt eini-

ge wenige. Das erste Männerhaus der Bundesrepublik befindet sich in 

Brandenburg. Es wurde 1995 von Horst Schmeil gegründet, der selbst Op-

fer psychischer und physischer Gewalt durch seine eigene Frau wurde. 

Seither bietet das Männerhaus Schutz für bis zu acht betroffene Männer – 

und auch deren Kinder. Obwohl derartige Einrichtungen enorm wichtig 

sind – da die Gewaltbetroffenheit von Männern, wie bereits mehrfach er-

wähnt, sehr viel höher liegt als allgemein angenommen – erhält das 

Männerhaus keinerlei finanzielle Unterstützung.69 

 

Frauenhäuser entstehen in den letzten Jahren zunehmend in jeder grö-

ßeren Stadt und in immer größerer Zahl. Sie bieten wichtige Hilfen und 

Schutz für gewaltbetroffene Frauen und müssen deshalb noch mehr geför-

dert und bekannt gemacht werden. Doch dabei dürfen die gewaltbetroffen-

en Männer nicht außer Acht gelassen werden. Auch für sie ist es wichtig, 

                                            
68  Tacke, Gertrud: Frauenhausaufenthalt, Sozialhilfe und Gewaltschutzgesetz, in: FPR  
 1-2/2005 S. 41, 41ff. 
69  Vgl. Cigdem, Akyol: Männerhaus – Ein Ort für geschlagene Männer, in: Zeit online, 
 18.11.2009, abgedruckt im Anhang: Anlage 9. http://www.zeit.de/gesellschaft/genera-
 tionen/2009-11/maennerhaus?page=1, S. 69. 
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Zufluchtsstätten und Anlaufstellen nutzen zu können. Und auch diese Ein-

richtungen müssen durch finanzielle Hilfen gefördert werden, ebenso wie 

es Frauenhäuser schon seit langer Zeit werden. Die Bundesregierung soll-

te hier keinen Unterschied machen, ob es sich bei den Opfern um Frauen 

oder Männer handelt. Sie soll jedes Opfer gleich behandeln, ihm den glei-

chen Schutz und die gleichen Möglichkeiten gewähren. Dies ist ein wichti-

ges Problemfeld, dem sich die Bundesregierung in der kommenden Zeit 

dringend annehmen sollte. Außerdem muss bekannt gemacht werden, 

dass überhaupt solche Einrichtungen existieren, denn wenn niemand da-

von weiß, kann sie auch niemand nutzen. In diesem Bereich ist deshalb 

zum Einen die finanzielle Förderung, zum Anderen aber auch die intensive 

Öffentlichkeitsarbeit von herausragender Bedeutung. 
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6 ENTSCHÄDIGUNGSLEISTUNGEN NACH DEM 
 OPFERENTSCHÄDIGUNGSGESETZ 

6.1 Allgemeines zum Opferentschädigungsgesetz 

6.1.1 Entstehung und Grundgedanke 

Das OEG ist – wie oben bereits ausgeführt – Teil des Sozialen Entschädi-

gungsrechts. Es entstand aus dem Gedanken heraus, dass der Staat ein 

Monopol auf die Verbrechensbekämpfung hat. Kann er dieser Pflicht im 

Einzelfall nicht nachkommen, und so den Bürger nicht vor einer Gewalt-

handlung schützen, besteht das Bedürfnis, dass die Gesellschaft für Schä-

den aus solchen Angriffen eintritt.70 Nun könnte eingewendet werden, 

dass Opfer von Gewalttaten gegen den Täter ohnehin einen zivilrechtli-

chen Anspruch auf die Leistung von Schadenersatz innehaben. Doch in 

einer Vielzahl der Fälle bleibt der Täter entweder völlig unbekannt oder 

aber er verfügt über keinerlei finanzielle Mittel, so dass ein eventuell be-

stehender Anspruch in der Realität nicht durchsetzbar ist. Die Opfer erhal-

ten folglich keinerlei Entschädigung. Auch Versicherungen decken nicht 

jegliches Risiko ab, so dass auch von dieser Seite häufig keine Leistungen 

zu erwarten sind.71  

Aus diesen Gründen trat am 16.05.1976 das Gesetz über die Entschädi-

gung für Opfer von Gewalttaten in Kraft. 

 
 

6.1.2 Statistische Daten 
Im Jahr 2009 waren 5.740 Personen (Vorjahr: 5.108) in Baden-Württem-

berg versorgungsberechtigt nach dem OEG.72 Die Antragszugänge gingen 

leicht zurück von 2.900 im Jahr 2008 auf 2.784 im Jahr 2009. Im Ostalb-

kreis wurden im Jahr 2009 insgesamt 58 neue Anträge auf Leistungen 

nach dem OEG eingereicht, davon wurden in 5 Fällen laufende Leistun-

                                            
70  BT-Drucks. 7/2506, S. 10. 
71  Kunz, Eduard/Zellner, Gerhard/Gelhausen, Reinhard u.a.: Opferentschädigungsge-
 setz Kommentar, 5.A., München 2010, S. 13. 
72  Regierungspräsidium (RP) Stuttgart (Hrsg.): Jahresbericht 2009 des Landesversor-
 gungsamts Baden-Württemberg, S.40. 
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gen bewilligt. Im Vergleich dazu gingen im Landkreis Böblingen 368 neue 

Anträge ein. Dies ist damit zu erklären, dass sowohl die Zuständigkeit für 

den Landkreis Esslingen als auch für den Rems-Murr-Kreis beim Land-

ratsamt Böblingen liegt.73 

 
 
 
 

6.2 Voraussetzungen für die Leistungsgewährung 

6.2.1 Zuständigkeit 
Gem. § 6 OEG sind diejenigen Behörden für die Durchführung des OEG 

zuständig, denen die Durchführung des BVG obliegt. Dies sind die Versor-

gungs- bzw. Landesversorgungsämter. Bis zum 31.12.2004 bestanden in 

Baden-Württemberg (BW) 8 Versorgungsämter.74 Mit der Verwaltungs-

strukturreform gingen deren Aufgaben am 01.01.2005 auf die Landratsäm-

ter über. 

 

Örtlich zuständig für die Bearbeitung eines OEG-Antrags in BW ist – wenn 

sich das schädigende Ereignis innerhalb von BW oder im Ausland zuge-

tragen hat – das jeweilige Landratsamt, in dessen Bezirk der Antragsstel-

ler seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Bei einem 

Wohnortwechsel in einen anderen Landkreis innerhalb von BW wechselt 

also auch die für die Bearbeitung des Antrags oder die Erbringung der 

Leistung zuständige Behörde. Wird eine Person, die ihren Wohnsitz in BW 

hat, jedoch in einem anderen Bundesland das Opfer einer Gewalttat, so ist 

das Bundesland zuständig, in dem sich die Tat ereignet hat. Zieht ein 

Geschädigter in ein anderes Bundesland um, bleibt die ursprünglich zu-

ständige Behörde auch weiterhin zuständig. 

 

                                            
73  RP Stuttgart, Jahresbericht 2009, S. 43 f. 
74  Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Ravensburg, Rottweil, Stuttgart, Ulm. 
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6.2.2 Geltungsbereich 
Der zeitliche Geltungsbereich des OEG beschränkt sich in den alten Bun-

desländern auf Taten, die nach seinem Inkrafttreten, also nach dem 15. 

Mai 1976, begangen wurden, in den neuen Bundesländern auf Taten, die 

sich nach dem 02.10.1990 ereigneten. In beiden Fällen sind Ausnahmen 

im Rahmen der Härtefallregelung des § 10a OEG möglich. 

 

Räumlich beschränkte sich das OEG gem. § 1 Abs. 1 OEG im Rahmen 

des Territorialprinzip bis zum 01.07.2009 auf das Bundesgebiet bzw. deut-

sche Schiffe und Luftfahrzeuge, da der Gesetzgeber begründete, nur für 

Taten auf seinem Gebiet einstehen zu müssen, da er hier das Verbrechen 

hätte verhindern müssen, dies aber nicht konnte.75 Mit Einführung des 3. 

Änderungsgesetzes wurde dieses Territorialprinzip durch das Personali-

tätsprinzip ergänzt. Seither werden auch Opfer von Gewalttaten im Aus-

land entschädigt. 

 

Der persönliche Geltungsbereich erstreckt sich grundsätzlich auf jeden 

Deutschen, der im In- oder Ausland, bzw. jeden Ausländer, der in der BRD 

Opfer einer Gewalttat wird. Voraussetzung ist die Rechtsfähigkeit einer 

Person, die sie gem. § 1 BGB mit Vollendung des Geburtsvorgangs erhält. 

Grundsätzlich wäre also das ungeborene, aber bereits gezeugte Kind - der 

Nasciturus - nicht entschädigungsberechtigt. Hier kann jedoch die zum 

BVG ergangene Rechtsprechung auf das OEG übertragen werden, wo-

nach der Nasciturus ebenfalls einen Entschädigungsanspruch besitzt76, da 

Angriffe grundsätzlich geeignet sind, auch ihn zu schädigen.77 Die Recht-

sprechung hat hier eine Lücke des Gesetzes geschlossen, weil sie davon 

ausging, dass dieser Tatbestand vom Gesetzgeber schlicht vergessen 

wurde.78 Dieser Auffassung kann gefolgt werden, da der Gesetzgeber 

grundsätzlich alle unschuldigen Opfer von Gewalttaten schützen wollte. 

                                            
75  BT-Drucks. 16/12273, S. 5. 
76  BSGE 18, 55, 56; vgl. auch, Sailer, in: Wilke, Gerhard/ Fehl, Hans-Martin u.a.: Sozia- 
 les Entschädigungsrecht, Kommentar, 7.A., Stuttgart u.a. 1992, § 1 BVG Rn. 6.  
77  Heinz, Dirk: Opferentschädigungsgesetz, Stuttgart 2007, § 1 Rn. 36. 
78  Vgl. BSGE 18, 55, 55f. sowie Fehl, in: Wilke/ Fehl, § 1 BVG Rn. 6. 
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Dabei kann er nicht gewollt haben, dass gerade die schwächsten Teile der 

Gesellschaft von der Leistung ausgenommen sind. 

 

Gem. § 1 Abs. 8 OEG haben auch die Hinterbliebenen des Opfers einen 

Entschädigungsanspruch in entsprechender Anwendung der §§ 38 ff. 

BVG. 79 Bei häuslicher Gewalt kann dies u.U. problematisch sein, wenn 

der Täter (z.B. der Vater) und der Hinterbliebene (z.B. das Kind der ermor-

deten Mutter) in einem gemeinsamen Haushalt leben. Es muss ausge-

schlossen werden, dass der Täter von der Leistung profitiert80, ansonsten 

kann sie wegen Unbilligkeit versagt werden. 

 
 

6.2.3 Antragstellung 
Leistungen nach dem OEG werden nur auf Antrag81 gewährt (§ 1 Abs. 1 

OEG), er ist materiell-rechtliche Voraussetzung für die Leistungsgewäh-

rung. Der Antrag kann formlos beim zuständigen Versorgungsamt gestellt 

werden. Bei der Antragstellung sind keine speziellen Fristen zu beachten, 

jedoch ist der Zeitpunkt der Antragstellung maßgeblich für den Beginn der 

Leistungsgewährung: Wird der Antrag innerhalb eines Jahres nach der Tat 

gestellt, erhält der Geschädigte Leistungen ab dem Tatzeitpunkt. Wird der 

Antrag hingegen erst nach einem Jahr gestellt, wird Leistung erst ab dem 

Tag der Antragsstellung gewährt (vgl. § 60 Abs. 1 und 2 BVG). 

Da vielen Geschädigten das OEG und seine Leistungen gar nicht bekannt 

sind, tritt auch der Fall häufig ein, dass der Antrag durch die Krankenkas-

se des Geschädigten gestellt wird. Diese hat Interesse an der Leistung ei-

ner Opferentschädigung, da sie gem. § 19 Abs. 1 BVG einen Anspruch 

auf Erstattung der ihr durch die Heilbehandlung entstandenen Kosten 

durch die Versorgungsverwaltung besitzt.82 

                                            
79  Anspruchsberechtigt sind Witwen/Witwer, Waisen und Verwandte in aufsteigender Li-
 nie (Eltern, Großeltern). 
80  Dies kann bspw. durch Einrichtung eines mündelsicheren Kontos gewährleistet wer-
 den, das vom Jugendamt bis zur Volljährigkeit des Berechtigten verwaltet wird. 
81  Vgl. Anhang: Anlage 10: http://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/Antrag_ 
 Beschaedigtenversorgung_OEG.pdf, S. 72. 
82  Vgl. Kunz/Zellner/Gelhausen, § 1 Rn. 44. 
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6.2.4 Der vorsätzliche, rechtswidrige tätliche Angr iff 
Um einen Anspruch nach dem OEG zu haben, muss gegen das Opfer ein 

vorsätzlicher, rechtswidriger tätlicher Angriff ergangen sein. Nur wenn die-

se drei Voraussetzungen kumulativ vorliegen, besteht – wenn kein Versa-

gungsgrund nach § 2 OEG entgegensteht – ein Entschädigungsanspruch 

des Opfers. 

Doch diese drei einfach scheinenden Begriffe bergen einige Probleme 

bzgl. ihrer Anwendung und beschäftigen damit immer wieder die Gerichte.  

 

6.2.4.1 Der tätliche Angriff – nur bei körperlicher  Gewalt? 
Der Begriff des tätlichen Angriffs beschäftigt die Gerichte wohl mit am 

meisten seit der Entstehung des OEG. Da es sich um einen unbestimmten 

Rechtsbegriff handelt, bedarf er der umfassenden Auslegung durch die 

Rechtsprechung. Im Laufe seiner Geschichte wurde der Begriff immer wie-

der neu definiert oder die bestehende Definition aufgrund neuer Erkennt-

nisse und Fallkonstellationen erweitert. 

Der Begriff des „tätlichen Angriffs“ ist den §§ 113 Abs. 1 und 121 Abs. 1 

Nr. 1 StGB entnommen und wurde durch den Gesetzgeber in Anlehnung 

an die Definition des Reichsgerichts in Strafsachen (RGSt)83 in der Geset-

zesbegründung folgendermaßen definiert: 

 
„Unter einem `rechtswidrigen tätlichen Angriff gegen eine Per-

son´ ist eine unmittelbar auf den Körper eines Menschen zielen-

de feindselige Einwirkung zu verstehen, für die ein Rechtferti-

gungsgrund nicht gegeben ist.“84 

 
Im Hinblick auf einige Fallkonstellationen häuslicher Gewalt ist diese Defi-

nition jedoch unzureichend. Danach hätten bspw. Opfer gewaltlosen sexu-

ellen Missbrauchs keinen Entschädigungsanspruch, da ein „gewaltsames, 

handgreifliches Vorgehen gegen eine Person in kämpferischer, feindseli-

                                            
83  Vgl. v.a. RGSt 7, 301f., RGSt 59, 265f., RGSt 43, 181, RGSt 56, 353f. 
84  BT-Drucks. 7/2506, S. 13f. 
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ger Absicht“85 fehlt. Dieses Problem hat auch das BSG erkannt und in 

zwei wegweisenden Entscheidungen vom 18.10.199586 den Begriff des 

tätlichen Angriffs neu ausgestaltet, nachdem kurz zuvor das OLG Celle ei-

nen tätlichen Angriff verneint hatte, wenn der Vater seine Tochter sexuell 

missbraucht.87 In den beiden o.g. Urteilen stellte das Gericht fest, dass 

 
„...die tatbestandsmäßigen Voraussetzungen dieser Vorschrift 

[des § 1 Abs. 1 OEG] [...] auch dann erfüllt sein [können], wenn 

der Täter keine nennenswerte Kraft aufwendet, um einen Wider-

stand des Opfers zu überwinden, sondern sein Ziel dadurch er-

reicht, dass er den Widerstand seines Opfers durch Täuschung, 

Überredung oder sonstige Mittel ohne besonderen Kraftaufwand 

bricht oder gar nicht erst aufkommen lässt.“88  

 
Die feindselige Einstellung des Täters muss sich nicht auf das Opfer be-

ziehen, der Täter kann dem Opfer durchaus auch freundschaftlich gesinnt 

sein. Was feindselig ist, sagt das Strafgesetzbuch.89 Es wird also keine 

feindliche Gesinnung gegen das Opfer, sondern Rechtsfeindlichkeit gefor-

dert. 

 

Der Begriff des „tätlichen Angriffs“ stellt auch in Fällen der Vernachlässi-

gung von Kindern einen Problemfall dar. Wie ist es zu bewerten, wenn ein 

Kind durch eine Unterlassungshandlung – wie bspw. die unzureichende 

Ernährung oder die Unterlassung medizinisch notwendiger Behandlungen 

–oder aber durch emotionale Vernachlässigung – also durch Isolation, Ab-

lehnung etc. – schwere gesundheitliche Schäden davonträgt? 

 

 

                                            
85  BSGE 59, 46, 47 = SozR 3800 §1 Nr. 6 = NJW 1986, 2663, 2664f. = MDR 1986, 346f. 
86  AZ 9 RVg 4/93 = BSGE 77, 7ff. und AZ 9 RVg 7/93 = BSGE 77, 11ff. 
87  OLGR Celle 1995, 219, 220. 
88  BSGE 77, 11, 12 = SozR 3-3800 §1 Nr. 7 =  NJW 1996, 1620, 1621 = Breith 1996,  
 659, 661 f. 
89  BSGE 77, 7, 9 = SozR 3-3800 §1 Nr. 6 =  Breith 1996, 655, 657. 
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Nach h.M. kann ein Entschädigungsanspruch nach dem OEG auch durch 

unechte Unterlassungstaten ausgelöst werden, wenn der Täter gegenüber 

dem Opfer eine Garantenstellung innehat.90 Eine Gleichstellung von Un-

terlassungstaten mit einem aktiven Tun erfolgt über § 13 StGB, wenn der 

Täter eine Garantenpflicht hatte und ihm die Abwendung des Erfolgs mög-

lich und zuzumuten war. 

Im Falle körperlich wirkender Vernachlässigungen91 (Nahrungsentzug, un-

zureichende medizinische Versorgung) stellt sich dies als „unmittelbar auf 

den Körper eines anderen zielende Aktion“ dar, deren Auswirkungen keine 

anderen sind als bei einem aktiven Tun. Ein tätlicher Angriff ist hier des-

halb grundsätzlich zu bejahen. 

Komplizierter verhält es sich bei emotionaler Vernachlässigung, die keine 

direkten körperlichen Schäden verursacht. Bis vor nicht allzu langer Zeit 

herrschte in der Literatur die Meinung vor, dieser Bereich falle gänzlich 

aus dem Tatbestand des OEG heraus, da es zum Einen an einem tätli-

chen Angriff, zum Anderen an der erforderlichen Einzelhandlung fehle, da 

eine Vernachlässigung nicht an einer einzelnen Tat festgemacht werden 

könne. Vielmehr wurde sie als „Ausdrucksweise fehlerhafter innerer Ein-

stellung zum Kind“ und „ Atmosphäre feindlichen und schädlichen Verhal-

tens“ und damit schlicht als „Milieuschaden“ bezeichnet.92 Diese Haltung 

wurde vom Sozialgericht Ulm in seinem Urteil vom 27.01.2000 aufgege-

ben.93Danach kann auch ein  

 
„extremes Fehlverhalten der Eltern bei der Pflege und Erzie-

hung ihres Kindes, das nicht durch körperliche Übergriffe, son-

                                            
90  Vgl. statt vieler Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 1 Rn. 22; a.A. Schoreit, Armin/ Düssel- 
 dorf, Theodor: Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, Berlin 1976,  
 § 1 Abs. 1 Rn. 62ff.; Einigkeit hingegen herrscht darüber, dass echte Unterlassungsta- 
 ten keinen Entschädigungsanspruch nach dem OEG auslösen. 
91  Hierunter werden Tathandlungen gefasst, die strafrechtlich als einfache oder qualifi-
 zierte Körperverletzungsdelikte zu bewerten sind, vgl. Heinz, Dirk: Zur rechtlichen Be-
 wertung emotional wirkender Vernachlässigung von Schutzbefohlenen im Rahmen 
 des Opferentschädigungsgesetzes, in: ZfS 4/2001, S. 97, 97. 
92  Heinz, Dirk: Misshandelte und vernachlässigte Kinder - Opfer von Gewalttaten nach 
 dem OEG?, in: ZfS 5/2000, S. 129, 134. 
93  SG Ulm, ZfS 12/2000, S. 357-359. 
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dern durch eine außerordentliche Vernachlässigung und ein-

deutig falsches Erziehungsverhalten gekennzeichnet ist“94 

 
einen Entschädigungsanspruch auslösen. Da keine feindselige Willens-

richtung gegenüber dem Opfer, sondern Rechtsfeindlichkeit gefordert 

wird, genügt die Verletzung des § 223b a.F. StGB (jetzt § 225 StGB). Den 

Straftatbestand verwirklicht, wer sein Kind quält (Zufügen von Leid oder 

länger andauernder oder sich wiederholender Schmerzen95), roh misshan-

delt (aus gefühlloser, fremde Leiden missachtender Gesinnung heraus96) 

oder wer seine Fürsorgepflicht böswillig vernachlässigt. Eine böswillige 

Vernachlässigung liegt vor, wenn sie aus verwerflichen, insbesondere ei-

gensüchtigen Beweggründen heraus erfolgt.97 Dies ist nicht der Fall, wenn 

Gleichgültigkeit oder Schwäche der Grund für die Vernachlässigung sind. 

Um also die Anerkennung einer Vernachlässigung in Betracht ziehen zu 

können, muss zumindest eines dieser Merkmale gegeben sein. 

 

Zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass eine Vernachlässi-

gung als Gewalttat i.S.d. OEG angesehen werden kann, wenn: 

1) die Tat geeignet ist, schwere gesundheitliche Schädigungen her-

vorzurufen, 

2) das Opfer einer besonders schutzwürdigen Gruppe (insb. Kinder) 

angehört und 

3) die Handlung nach § 225 StGB strafbar ist. 

 

All diese Punkte dürften jedoch wohl nur in extremen Fällen zutreffen, 

weshalb darüber nachgedacht werden kann, ob der Anwendungsbereich 

des OEG hier eine Erweiterung erfahren muss. Dazu ist jedoch anzumer-

ken, dass eine Straftat nur unter den o.g. Voraussetzungen vorliegt. Wird 

ein Kind von den Eltern unbeabsichtigt vernachlässigt, bspw. weil diese 
                                            
94  SG Ulm, ZfS 12/2000, S. 357, 358. 
95  Kindhäuser, Urs: Strafgesetzbuch, Kommentar, 4.A., Baden-Baden 2010, § 225 Rn. 
 10. 
96  Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch und Nebengesetze, Kommentar, 56.A., München 
 2009, § 225 Rn. 9. 
97  SG Ulm, ZfS 12/2000, S. 357, 359. 
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auf Grund ihrer Persönlichkeitsstruktur schlicht nicht in der Lage sind, es 

angemessen zu versorgen, ist hierin keine vorsätzliche Handlung zu se-

hen, die das OEG jedoch ausdrücklich fordert. Eine Erweiterung des An-

wendungsbereichs in diese Richtung ist deshalb bereits durch den Geset-

zestext ausgeschlossen. 

 

6.2.4.2 Das Vorsatzerfordernis im Opferentschädigun gsrecht 
Um einen Entschädigungsanspruch auszulösen, muss der tätliche Angriff 

in vorsätzlicher Weise erfolgt sein (§ 1 Abs.1 OEG). Der Vorsatzbegriff ist 

hier im strafrechtlichen Sinne - also im Sinne des Wissens und Wollens 

der Tatbestandverwirklichung - zu verstehen, wobei bedingter Vorsatz (do-

lus eventualis) genügt. Der Vorsatz muss sich lediglich auf den Angriff, 

nicht auf die daraus folgende Schädigung beziehen.98 Eine Ausnahme von 

diesem Vorsatzerfordernis stellt die sogenannte „aberratio ictus“ dar: Der 

Angriff gilt einer bestimmten Person, er ist vorsätzlich. Anstelle dieser Per-

son wird jedoch eine andere verletzt. Der Angriff auf sie war nicht vorsätz-

lich, sondern fahrlässig. Im Grunde würde also eine Entschädigung für die 

tatsächlich geschädigte Person ausscheiden. Dies war jedoch ersichtlich 

nicht der Wille des Gesetzgebers, da bereits in der Gesetzesbegründung 

ausgeführt wird, dass bei einem fehlgegangenen Angriff auf eine Person, 

der eigentlich einem Anderen galt, diese dennoch einen Versorgungsan-

spruch hat.99 Hier kann nichts anderes gelten, denn das würde dem Sinn 

des OEG zuwiderlaufen, nämlich den Menschen zu helfen, die unschuldig 

und unerwartet Opfer einer Gewalttat wurden. Gerade bei einem 

fehlgegangenen Angriff kann das Opfer in keinster Weise mit einer 

Verletzung rechnen. 

Auf die Schuldfähigkeit des Täters kommt es nicht an. Im Sinne des OEG 

kann auch ein handlungsfähiges Kind einen vorsätzlichen, rechtswidrigen 

tätlichen Angriff begehen.100 

                                            
98  SozR 3-3800 § 1 Nr. 1 = NJW 1991, 2590, 2591; vgl. ebenso  Kunz/Zellner/Gelhau- 
 sen, § 1 Rn. 27 m.w.N. 
99  BT-Drucks. 7/2506, S. 14. 
100  BT-Drucks. 7/2506, S. 14. 
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6.2.4.3 Die Rechtswidrigkeit 
Grundsätzlich gilt auch im Opferentschädigungsrecht: Die Tatbestandsmä-

ßigkeit indiziert die Rechtswidrigkeit. Eine Ausnahme von diesem Grund-

satz besteht, wenn ein Rechtfertigungsgrund für den Angriff vorliegt. 

Ein solcher Rechtfertigungsgrund kann die Einwilligung des Betroffenen 

sein. Diese ist jedoch nur gültig, soweit der Betroffene auch die Einwilli-

gungsfähigkeit besitzt. Daran fehlt es laut Rechtsprechung regelmäßig bei 

sexuellem Missbrauch von Kindern. Auch wenn diese die Handlung 

scheinbar freiwillig an sich oder anderen vornehmen oder vornehmen las-

sen, fehlt ihnen die Fähigkeit, die Bedeutung und Tragweite dieser Ent-

scheidung zu erkennen, weshalb eine Einwilligung hier keinen Rechtferti-

gungsgrund darstellt und die Handlung rechtswidrig bleibt.101 

In der Literatur äußerst umstritten ist die Frage, ob das Züchtigungsrecht 

der Eltern gegenüber dem Kind heute noch einen Rechtfertigungsgrund 

darstellt. Heinz bspw. nennt das Züchtigungsrecht ohne weitere Ausfüh-

rungen in der Aufzählung der Rechtfertigungsgründe.102 Während Kunz/ 

Zellner in der dritten Auflage ihres Kommentars aus dem Jahr 1995 noch 

der Meinung sind, dass das Züchtigungsrecht allgemein eine Körperverlet-

zung rechtfertigen kann, wenn es auf angemessene Weise zu einem be-

stimmten Erziehungszweck ausgeübt wird103, wird dies in der neuesten 

Auflage aus dem Jahr 2010 als fraglich bezeichnet.104 Eine Antwort bleibt 

jedoch offen. In seiner Neufassung verbietet § 1631 Abs. 2 BGB körperli-

che Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende 

Maßnahmen gegenüber Kindern in der Erziehung. Nach dieser Vorschrift 

stellt das Züchtigungsrecht deshalb laut Fischer keinen Rechtfertigungs-

grund mehr dar.105 Vielmehr verbietet sie jegliche Art von körperlichen 

Strafen und anderen entwürdigenden Maßnahmen, wobei bisher offen ist, 

was bei einem Kind unter einer „entwürdigenden Maßnahme“ verstanden 

                                            
101  BSGE 77, 11, 12f. = SozR 3-3800 § 1 Nr. 7 = NJW 1996, 1620, 1620 = Breith 1996,  
 659, 661. 
102  Heinz, OEG, § 1 Rn. 134. Ebenso Sailer, in: Wilke/Fehl: § 1 OEG Rn. 8. 
103  Kunz, Eduard/ Zellner, Gerhard: Opferentschädigungsgesetz Kommentar, 3.A., Mün-
 chen 1995, § 1 Rn. 22. 
104  Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 1 Rn. 39. 
105  Fischer, § 223 Rn. 18a. 
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wird, da für einen Erwachsenen jegliche körperliche Bestrafung entwürdi-

gend ist.106 Mit welchem Maßstab soll hier also bei Kindern gemessen 

werden? Liegt bei ihnen die Grenze zur Entwürdigung niedriger als bei ei-

ner erwachsenen Person? Ist eine leichte Ohrfeige oder ein leichter Klaps 

schon entwürdigend oder noch im Rahmen des erzieherisch Notwendigen 

und Erlaubten? Gerade hier scheiden sich die Geister. Riemer sieht be-

reits in der Anwendung eines leichten Klapses eine Gewalttat i.S.d. § 1631 

Abs. 2 BGB und somit eine Körperverletzung i.S.d. § 223 StGB.107 Viele 

Kritiker sind jedoch anderer Ansicht. Sie halten leichte Züchtigungen auch 

weiterhin für gerechtfertigt.108 Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass be-

reits der Wortlaut des § 1631 Abs. 2 BGB jegliche Art von körperlicher 

Züchtigung und Bestrafung verbietet, also auch einen leichten Klaps, da 

es sich hier definitionsgemäß um einen „leichten Schlag auf einen Körper-

teil“109 bzw. einen „leichten Schlag, leichte Ohrfeige“110 handelt. Außerdem 

kann kein Unterschied gemacht werden zwischen dem Fall, in dem ein 

Kind ohne ersichtlichen Grund geschlagen wurde, und dem Fall, in dem 

dies zur Bestrafung oder Erziehung geschah. Würde man hier etwas an-

deres gelten lassen, könnten sich misshandelnde Eltern bei jeder Art von 

Gewalt darauf berufen, dass dies nur zu Erziehungszwecken erfolgt ist. 

Ein Gegenbeweis ist schwerlich zu erbringen. 

Aus diesen Gründen kann jegliche Form der Gewaltausübung – auch und 

gerade im Rahmen der körperlichen Züchtigung und Erziehung – als un-

zulässig angesehen werden. Das Züchtigungsrecht stellt heute keinen 

Rechtfertigungsgrund mehr dar, weshalb eine Leistung nach dem OEG 

hier nicht grundsätzlich versagt werden darf. Anzumerken ist jedoch, dass 

eine leichte Ohrfeige, wenn sie nur in Ausnahmefällen vorkommt, keine 

bleibenden Schäden bei dem Kind hervorrufen wird, weshalb eine Leis-

tung nach dem OEG hier zwar grundsätzlich in Betracht kommt, eine 

                                            
106  Ebenda, Rn. 18b. 
107  Riemer, Martin: Das elterliche Züchtigungsrecht nach dem „Gesetz zur Ächtung von 
 Gewalt in der Kindererziehung“, in: ZJJ 4/2005, S. 403, 407. 
108 Vgl. statt vieler: Dölling, Dieter/ Duttge, Gunnar/ Rössner, Dieter (Hrsg.): Handkom-
 mentar gesamtes Strafrecht, Baden-Baden 2008, StGB, Vor §§ 32-35 Rn. 24. 
109  Duden Deutsches Universalwörterbuch, 6.A., Mannheim 2007. 
110  Wahrig Deutsches Wörterbuch, 7.A., München 2000, S. 736. 
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Schädigungsfolge in den meisten Fällen jedoch nicht eintreten wird. Somit 

kommt bei einer kurzzeitigen Verletzung - die bei einem einmaligen leich-

ten Klaps ebenfalls selten auftreten wird - maximal ein Heilbehandlungs-

anspruch (§ 10 BVG) in Betracht, eine Beschädigtenrente (§§ 29 ff. BVG) 

ist jedoch grundsätzlich auszuschließen, da es an den nachhaltigen Schä-

digungsfolgen fehlt. Auch bleibende psychische Schäden sind bei einer 

einmaligen Ohrfeige regelmäßig nicht zu erwarten. 

 
 
 
 

6.3 Versagungsgründe 
Vor der Einführung des OEG befürchtete der Gesetzgeber, dass durch ei-

ne uneingeschränkte Leistungsgewährung ohne jegliche Versagungsgrün-

de das Verhalten der Opfer – unbewusst – negativ beeinflusst werden 

könnte. Die damaligen Erfahrungen aus dem Gebiet der Viktimologie zeig-

ten, dass dem Verhalten des Opfers vor und während der Tat eine große 

Bedeutung zukommt. Es könnte bevorstehende Taten bspw. einfacher er-

dulden, wenn es wüsste, dass es dafür entschädigt würde. Dies dürfte bei 

Körperverletzungsdelikten jedoch selten der Fall sein. Dennoch wollte der 

Gesetzgeber nicht in jedem Falle einen Entschädigungsanspruch gewäh-

ren, sondern vielmehr die Möglichkeit erhalten, dem Opfer Leistungen zu 

versagen, wenn sein Verhalten im Einzelfall einer Entschädigung entge-

gensteht. Aus diesem Grund beinhaltet § 2 OEG Gründe, die trotz des 

Vorliegens eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs einen Ent-

schädigungsanspruch ausschließen.111 

 

 

 

                                            
111 BT-Drucks. 7/2506, S. 11. 
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6.3.1 Mitverursachung durch das Opfer 
Ein Entschädigungsanspruch ist gem. § 2 Abs. 1 1. Alt. OEG zwingend 

ausgeschlossen, wenn das Opfer die Schädigung verursacht hat. Der Be-

griff der Verursachung ist dabei i.S.d. Kausaltheorie der wesentlichen Be-

dingung zu verstehen, d.h. der Geschädigte muss eine wesentliche Be-

dingung für den Schadenseintritt gesetzt haben.112 Zur Abgrenzung hat 

das BSG die „Theorie der Spiegelbildlichkeit“113 entwickelt: Das Opferver-

halten muss in gleicher Weise wie das vorsätzliche, rechtswidrige Täter-

verhalten von der Rechtsordnung missbilligt werden. Nur dann ist die Ver-

sagung von Leistungen gerechtfertigt. Diese Regelung verhindert, dass je-

des Verhalten des Opfers, welches auch nur in geringem Maße den Schä-

digungseintritt fördert, zum Leistungsausschluss führt. Denn steht das 

missbilligte Opferverhalten in keinerlei Relation zur Reaktion des Täters, 

darf dem Opfer eine Entschädigung nicht versagt werden. 

Eine Versagung von Leistungen wegen Mitverursachung kommt auch in 

Betracht, wenn sich das Opfer schuldhaft in eine Gefahrenlage gebracht 

hat und sich dem Risiko einer Schädigung aussetzt. Hierbei kommt insbe-

sondere der Fall in Betracht, in dem das Opfer den Täter provoziert. Steht 

dessen Reaktion auf diese Provokation in angemessenem Verhältnis da-

zu, sind Leistungen nach dem OEG zu versagen, so das BSG.114 Der zu-

grunde liegende Fall: 

 
Ein verheirateter Mann hat eine außereheliche Affäre mit seiner 

Geliebten. Diese wiederum kränkt und reizt er immer wieder mit 

noch weiteren Liebschaften mit anderen Frauen. Bisher konnte 

er sie jedes Mal wieder beruhigen und sich mit ihr versöhnen. 

Nicht so bei seiner letzten Untreue-Tat: Die Freundin kann sich 

nicht mehr beherrschen und erschießt den Mann. Seine Witwe 

und seine beiden Töchter beantragen Hinterbliebenenversor-

gung nach dem OEG. 

                                            
112  BT-Drucks. 7/2506, S. 15. 
113  BSGE 52, 281, 284 = SozR 3800 § 2 Nr. 3 = NJW 1982, 596, 597. 
114  BSGE 49, 104, 106 = SozR 3800 § 2 Nr. 1 = NJW 1980, 2326, 2327. 
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In diesem Fall bejahte das BSG einen Entschädigungsanspruch der Witwe 

und der Töchter.115 Die Reaktion der Geliebten sei ungewöhnlich gewesen 

und hatte „…als Tötungsursache das Übergewicht gegenüber der Enttäu-

schung, die [der Mann] der Täterin zuvor bereitet hatte…“.116  

Im Umkehrschluss bedeutet dieses Urteil, dass eine Provokation des Tä-

ters die Entschädigung einer darauf folgenden Körperverletzung aus-

schließen kann. Ob ein Versagungsgrund in einem solchen Fall vorliegt, 

hängt maßgeblich davon ab, ob der Angriff nach Art und Schwere der Pro-

vokation objektiv verhältnismäßig erscheint.117 

Ein fiktives Beispiel: 

 
Ein Frau wird in regelmäßigen Abständen von ihrem Mann ge-

schlagen. Dennoch provoziert sie ihn in gesteigertem Maße, in-

dem sie ihn schwer beleidigt und kränkt. Der Mann reagiert auf 

diese Provokation erneut gewalttätig und schlägt sie „nur“ mit 

der Faust ins Gesicht. 

 
Der Frau kann in diesem Fall u.U. eine Entschädigung nach dem OEG 

versagt werden. Maßgeblich dafür ist, wie schwer die Provokation im Ge-

gensatz zu dem Faustschlag wiegt und ob dieser damit eine verhältnis-

mäßige Reaktion darstellt. 

 

Doch kann in einem solchen Fall die Versagung überhaupt gerechtfertigt 

sein?  

Rein menschlich betrachtet würde wohl nahezu jeder der Meinung sein, 

dass Gewalttätigkeit als Antwort auf eine – rein verbale – Provokation kei-

ne sozial-adäquate Reaktion darstellt. Der Gesetzgeber hat in das OEG 

jedoch bewusst den Versagungsgrund der Mitverursachung unter Anwen-

dung der Kausaltheorie der wesentlichen Bedingung aufgenommen, um 

                                            
115  Wäre ein Versagungsgrund bejaht worden, hätten die Hinterbliebenen diesen, im Ver- 
 halten des Verstorbenen liegenden Grund auch gegen sich gelten lassen müssen und 
 ihnen wäre keine Entschädigung zugestanden, vgl. Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 2  
 Rn. 6 m.w.N. 
116  BSGE 49, 104, 106 = SozR 3800 § 2 Nr. 1 = NJW 1980, 2326, 2327. 
117 Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 2 Rn. 17. 
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nicht generell jede Gewalttat zu entschädigen, ungeachtet dessen, ob das 

Opfer daran eine Mitschuld trägt oder nicht. Das OEG soll keine allgemei-

ne Volksversicherung darstellen, die jeden – unabhängig von seinem eige-

nen Verhalten – entschädigt. Vielmehr trifft den Bürger noch immer die 

Verpflichtung, sich grundsätzlich selbst zu schützen und für sein Wohler-

gehen zu sorgen. Dazu zählt auch, dass er sich nicht bewusst und leicht-

fertig einer Gefahr aussetzt, von der er bereits mit an Sicherheit grenzen-

der Wahrscheinlichkeit weiß, dass sie eintreten wird. Das OEG soll nicht 

die Taten entschädigen, die vom Opfer bewusst herausgefordert oder so-

gar angestrebt wurden. Nur wenn die eingetretene Reaktion des Schädi-

gers so in keinster Weise zu erwarten war, wie bspw. im o.g. Urteil des 

BSG vom 07.11.1979, und sie in keinerlei Verhältnis zur vorangegange-

nen Provokation steht, hat sich das Opfer dieser Gefahr nicht bewusst 

ausgesetzt und hat deshalb einen Anspruch auf Entschädigung. 

 

Die Versagung von Leistungen kann also grundsätzlich gerechtfertigt sein, 

wenn das Opfer den Täter provoziert und so den Angriff schuldhaft he-

rausgefordert hat. Dabei ist jedoch besonders sorgsam abzuwägen, in wie 

weit die Reaktion des Täters verhältnismäßig ist zur Provokation des Op-

fers. Manche Menschen sehen es bspw. bereits als provozierend an, 

wenn sie nur angesehen werden. Reagiert der Täter auf eine solche „Pro-

vokation“ mit Schlägen und Tritten, dürfte diese Reaktion kaum angemes-

sen und verhältnismäßig sein. Die Abwägung muss hier in jedem Fall indi-

viduell und unter Beachtung der maßgeblichen Umstände erfolgen. Ander-

weitig ist eine gerechte Entscheidung über Leistung oder Versagung nicht 

zu erreichen. 
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6.3.2 Unbilligkeit der Leistungsgewährung 
Gem. § 2 Abs. 1 Alt. 2 OEG sind Leistungen auch dann zu versagen, 

wenn es aus sonstigen, insbesondere im eigenen Verhalten des Opfers 

liegenden Gründen unbillig wäre, sie zu gewähren. Führt ein Verhalten 

des Opfers nicht bereits nach der ersten Alternative des § 2 Abs. 1 OEG 

zum Leistungsausschluss, so kann es – jedoch nur unter Hinzutreten wei-

terer, nicht unmittelbarer, sondern lediglich Erfolg fördernder Umstände – 

zur Versagung wegen Unbilligkeit der Leistungsgewährung führen.118 

Neben mehreren, von der Rechtsprechung entwickelten, grundsätzlichen 

Unbilligkeitsgründen (z.B. Zugehörigkeit zum Drogenmilieu), auf die hier 

nicht näher eingegangen werden soll, kann es insbesondere zur Versa-

gung wegen Unbilligkeit führen, wenn das Opfer einer ständigen Gefahr 

zum Opfer gefallen ist, aus der es sich mit einem Mindestmaß an Selbst-

verantwortung selbst hätte befreien können.119 Dem Urteil des BSG vom 

03.10.1984 lag folgender Fall zugrunde: 

 
Eine Frau wird beinahe täglich von ihrem Freund misshandelt 

und geschlagen. Dennoch verbleibt sie mit ihm weiterhin in 

häuslicher Gemeinschaft. Am Tattag hat sie übermäßig Alkohol 

konsumiert. Sie provoziert und beleidigt ihren Freund, wohlwis-

send, dass dieser leicht reizbar ist. Der Mann misshandelt sie 

daraufhin so schwer, dass sie an den Folgen ihrer Verletzung 

stirbt. Ihr Sohn beantragt Leistungen nach dem OEG. 

 
Das BSG urteilte hier, dass der Sohn des Opfers den Versagungsgrund 

der Mutter gegen sich gelten lassen muss. Ihr sei eine Entschädigung 

gem. § 2 Abs. 1 Alt. 2 OEG aus Unbilligkeit zu versagen. Opfer und Täter 

lebten in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (LG). Beinahe täglich 

wurde die Frau schwer misshandelt. Das BSG führte aus, dass sie sich 

durch ihr Ausharren in dieser Gemeinschaft leichtfertig einer ständigen 

Gefahr aussetzte, der sie durch verantwortungsbewusstes Handeln hätte 

                                            
118  BSGE 49, 104, 107ff = SozR 3800 § 2 Nr. 1 = NJW 1980, 2326, 2327f.; BSGE66, 115, 
 117 = SozR 3800 § 2 Nr. 7 = NJW 1990, 1501, 1501f. 
119 BSGE 57, 168, 169 f = SozR 3800 § 2 Nr. 5 = NJW 1985, 647, 648. 
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entkommen können, indem sie ihren gewalttätigen Freund verließ. Ohne-

hin hätte die Frau nicht damit rechnen können, dass die Misshandlungen 

durch ihren Freund nie zum Tode führen würden, so die Richter. Eine Ent-

schädigungsleistung würde in diesem Fall nach Ansicht des Gerichts die 

staatliche Sicherung gegenüber kriminellen Übergriffen wirkungslos ma-

chen, da das Opfer nicht unverschuldet und unvorhersehbar in eine Ge-

fahrensituation kam, sondern bewusst darin verblieben ist. 

 

Führt man diesen Gedanken nun weiter, stellt sich unweigerlich die Frage, 

ob die selben Ausführungen auch für die eheliche LG gelten. 

 

Die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Art. 6 GG. Einem Opfer, 

das an der Ehe festgehalten und alles Erdenkliche getan hat, um die Fa-

milie zu erhalten, darf dies nicht angelastet werden. Der Erhalt der Familie 

– insbesondere wenn dort Kinder vorhanden sind – ist ein hochwertiges 

Schutzgut. Jedoch ist durch Art. 6 GG nur die eheliche, nicht aber die 

nichteheliche LG erfasst. Daraus ergibt sich angesichts des o.g. BSG-Ur-

teils vom 03.10.1984 eine Ungleichbehandlung von ehelicher und nicht-

ehelicher LG. 

 

Doch kann in der heutigen Zeit ein solcher Unterschied überhaupt noch 

gerechtfertigt sein? In einer Zeit, in der die Lebensform der nichtehelichen 

LG immer mehr an Bedeutung gewinnt und von immer mehr Paaren, auch 

mit Kindern, gewählt wird? 

 

In Anbetracht der gesellschaftlichen Entwicklungen muss in jedem einzel-

nen Fall eine sachgerechte Bewertung erfolgen. Es kann sowohl in einer 

ehelichen als auch in einer nichtehelichen LG unbillig sein, Leistungen 

nach dem OEG zu gewähren, ebenso wie es in beiden Fällen ungerecht-

fertigt sein kann, sie zu versagen. Es kann in der heutigen Zeit nicht mehr 

vom Familienstand abhängig gemacht werden, ob der Betroffene eine Ent-

schädigung erhält. Es darf nicht pauschal davon ausgegangen werden, 
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dass es dem Opfer in einer nichtehelichen LG leichter möglich ist, den 

Partner zu verlassen. Vielmehr ist jeweils auf die Gegebenheiten des Ein-

zelfalls einzugehen. 

Wie bereits oben unter Punkt 4.1.2 ausgeführt, gibt es unterschiedliche 

Gründe, warum die Opfer in einer gewaltbelasteten Partnerschaft verblei-

ben. Ein wichtiger Grund sind gemeinsame Kinder. Sind aus einer Part-

nerschaft Kinder hervorgegangen – seien sie ehelich oder nichtehelich – 

fällt eine Trennung noch schwerer. Man will den Kindern die Familie nicht 

nehmen, sie sollen Vater und Mutter haben. Deshalb ist v.a. in Fällen, in 

denen Kinder beteiligt sind, sorgfältig abzuwägen, da gerade dort das Op-

fer alles versuchen wird, die Familie zu erhalten. Hat es die bestehenden 

Möglichkeiten genutzt, wie bspw. die Inanspruchnahme einer Familienthe-

rapie oder psychologischer Hilfe für den Täter, können ihm Leistungen 

nicht mit der Begründung versagt werden, dass es sich durch das Verblei-

ben in der Beziehung leichtfertig einer anhaltenden Gefahrenlage aussetz-

te. Dies gilt sowohl für die eheliche als auch für die nichteheliche LG. Um-

gekehrt sind jedoch in beiden Fällen Leistungen zu versagen, wenn das 

Opfer nichts unternimmt, um die Situation zu verbessern, sondern alles 

still erträgt. Auch Kunz ist der Meinung, dass in solchen Situation eine Ab-

wägung erfolgen muss, aus welchen Gründen das Opfer in der Partner-

schaft verbleibt, ob aus Abhängigkeit, psychologischen Gründen oder an-

derem Antrieb. Eine pauschale Versagung mit Hinweis auf das Vorliegen 

einer nichtehelichen LG erscheint nicht gerechtfertigt.120 

 

Anders liegt der Fall, wenn das Opfer sich vom Täter getrennt hat und be-

reits Entschädigungsleistungen erhält, sich dann jedoch entschließt, mit 

dem Täter wieder eine häusliche Gemeinschaft zu gründen. Denn in die-

sem Fall käme die Entschädigung, würde sie weiterhin geleistet, auch 

dem Täter zugute. Dies widerspricht jedoch dem Sinn und Zweck des 

OEG, da sich das Opfer dann bewusst und leichtfertig erneut in eine be-

                                            
120  Kunz, Stefanie: Probleme der Opferentschädigung im deutschen Recht, Nomos Uni- 
 versitätsschriften, Bd. 187, Baden-Baden 1995, S. 171; ähnlich auch Kunz/ Zellner/ 
 Gelhausen, § 2 Rn. 34. 
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kannte Gefahrenlage begibt. In einem solchen Fall kann die Entschädi-

gung für den weiteren Zeitraum versagt werden. 

Auch in Fällen, in denen Straftaten zwischen Angehörigen begangen wer-

den, die in häuslicher Gemeinschaft leben, kann eine Entschädigung ver-

sagt werden, weil sie auch dem Täter zugute kommt.121 Doch muss auch 

hier zunächst geprüft werden, ob andere Maßnahmen möglich sind, um ei-

nen Leistungsmissbrauch durch den Täter auszuschließen. Wird bspw. ein 

Kind von den Eltern misshandelt, hat es grundsätzlich Anspruch auf Ent-

schädigung nach dem OEG. Lebt dieses Kind jedoch noch mit den Eltern 

in häuslicher Gemeinschaft, käme die Entschädigung wirtschaftlich den El-

tern zugute, weshalb sie versagt werden könnte. Es gibt jedoch in einem 

solchen Fall andere Möglichkeiten, den Leistungsmissbrauch auszuschlie-

ßen. Durch das Jugendamt kann bspw. ein mündelsicheres Konto einge-

richtet werden, auf das die Leistungen eingezahlt werden, bis das Kind 

volljährig ist. Erst dann kann es frei darüber verfügen.122 

 

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass der Versagungsgrund der Un-

billigkeit eingehend und sorgfältig nach den jeweiligen Umständen des 

Einzelfalls zu überprüfen ist. Die dargestellte Praxis, in der noch immer 

nach ehelicher und nichtehelicher LG unterschieden wird, ist in der heuti-

gen Zeit nicht mehr praktikabel. In der Rechtsprechung muss ein Umden-

ken stattfinden, da die nichteheliche LG eine ähnliche Schutzbedürftigkeit 

aufweist wie die klassische Ehe. Die Voraussetzungen sind sich so ähn-

lich, dass auch ihre Behandlung analog sein muss. 

 

 

 

                                            
121 Vgl. statt vieler Gelhausen, Reinhard: Soziales Entschädigungsrecht, Berlin u.a. 1994, 
 Rn. 649; vgl. Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 2 Rn. 35 f. 
122 Vgl. Kunz/ Zellner/ Gelhausen, § 2 Rn. 35. 
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6.3.3 Versagung wegen fehlender Mitwirkung 
§ 2 Abs. 2 OEG nennt einen weiteren Versagungsgrund, dessen Anwen-

dung jedoch, anders als bei den beiden vorgenannten, zwingenden Grün-

den nach Abs. 1, ins Ermessen der Behörde gestellt ist. 

Der Geschädigte muss das ihm Mögliche zur Aufklärung des Sachverhalts 

und zur Verfolgung des Täters beitragen. Dazu zählt insbesondere, dass 

er unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, nach der Tat eine Strafan-

zeige stellt, da von der Versorgungsverwaltung auf die darin enthaltenen 

Angaben und Aussagen zurückgegriffen wird. 

Diese Mitwirkungspflicht ist jedoch nur in dem Rahmen zu erfüllen, in dem 

sie dem Geschädigten möglich und zumutbar ist. Dabei ist auf die persön-

lichen Verhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten des Geschädigten abzu-

stellen.123 Die Mitwirkung ist bspw. nicht zuzumuten, wenn Gefahr für Leib 

und Leben des Opfers besteht.124 In dem Fall, in dem die Frau befürchtet, 

durch ihren Mann weitere Gewalttaten erleiden zu müssen, wenn sie sei-

nen Namen und seinen Aufenthalt nennt, kann von diesem Erfordernis Ab-

stand genommen werden, wenn sie ansonsten zur Mitwirkung bereit ist 

und bspw. den Sachverhalt detailliert und glaubhaft schildert. 

Die zuständige Behörde hat hier einen Ermessensspielraum und kann auf 

die jeweiligen Gegebenheiten des Einzelfalls angemessen reagieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
123 Sailer, in: Wilke/Fehl: § 2 OEG Rn. 9. 
124  Schulz-Lücke, Gerd/ Wolf, Manfred: Gewalttaten und Opferentschädigung, Berlin 
 1977, § 2 Rn. 19. 
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6.4 Leistungen nach dem OEG 
Liegen die Voraussetzungen des § 1 OEG vor und besteht weiterhin kein 

Versagungsgrund nach § 2 OEG, hat der Geschädigte Anspruch auf be-

stimmte Leistungen. Welche Leistungen dies sind, bestimmt sich nach den 

Vorschriften des BVG. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Leistungen 

soll hier jedoch nicht vertiefend auf die individuellen Möglichkeiten einge-

gangen werden. Voraussetzung ist jedoch immer, dass eine gesundheitli-

che Schädigung oder Folgen dieser Schädigung aufgrund eines vorsätzli-

chen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs vorhanden ist. Auch hier gilt die 

Kausaltheorie der wesentlichen Bedingung: Als Schädigungsfolge darf nur 

anerkannt werden, was durch die konkrete Schädigung hervorgerufen 

wurde. Eventuelle Vorschädigungen sind nicht zu berücksichtigen.125 

Für Opfer häuslicher Gewalt werden vorrangig zwei Leistungsarten von 

Bedeutung sein: der Heilbehandlungsanspruch gem. §§ 10-24a BVG so-

wie die Gewährung einer Rente (§§ 29 ff. BVG) 

Im Rahmen des Heilbehandlungsanspruchs werden die Kosten für medizi-

nisch notwendige Maßnahmen erstattet. Hierzu zählen auch notwendige 

psychotherapeutische Behandlungen (§ 11 BVG), die gerade in Fällen 

häuslicher Gewalt häufig nötig sind, um nicht nur die körperlichen Wun-

den, die der Partner hinterlassen hat, zu heilen, sondern auch die seeli-

schen. Nur so kann es den Betroffenen ermöglicht werden, irgendwann 

ein normales Leben zu führen. 

Leistungsbestimmend für die Zahlung einer Rente ist der Grad der Schädi-

gungsfolgen (GdS), der in Schritten zu zehn von 10 bis 100 angegeben 

wird. Der GdS bestimmt sich gem. § 30 Abs. 1 daraus, wie sich die Funkti-

onsbeeinträchtigungen in allen Lebensbereichen auswirken. 

Im Bereich der Renten sind sowohl Leistungen möglich, die abhängig sind 

vom Einkommen des Geschädigten (Ausgleichsrente, Berufsschadens-

ausgleich), als auch solche, die davon unabhängig sind (Grundrente, 

Schwerstbeschädigtenzulage, Pflegezulage).126  

                                            
125  vgl. Kunz/ Zellner/ Gelhausen, Anhang I.3 Rn. 27. 
126  Weitere Ausführungen zu den einzelnen Leistungsarten in Kunz/ Zellner/ Gelhausen 
 Anhang I. 
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7 FAZIT 
Für Opfer häuslicher Gewalt bestehen mittlerweile viele Möglichkeiten, Hil-

fe zu erhalten. Es entstehen mehr und mehr Schutzwohnungen, therapeu-

tische Angebote werden weiter ausgebaut, und die rechtlichen Grundla-

gen haben sich durch die Einführung des GewSchG und des gesetzlich 

verankerten Platzverweisverfahrens entschieden verbessert. Auch finan-

ziell stehen den Betroffenen durch die Leistungen des OEG Hilfsmöglich-

keiten zur Verfügung. 

Dennoch ist in diesem Bereich die Arbeit noch nicht beendet. Es gibt noch 

viele Schwachstellen, die beseitigt werden müssen, um einen kompeten-

ten und verlässlichen Schutz für die Opfer zu bieten. Von herausragender 

Bedeutung ist dabei die endgültige Enttabuisierung häuslicher Gewalt. Ihr 

Auftreten muss heraus aus dem Privaten, hinein in das öffentliche Be-

wusstsein. Aufklärungsarbeit hat eine hohe Priorität, gerade auch im Be-

reich der Gewalt gegen Männer. Den Betroffenen – ob Mann, Frau oder 

Kind – muss bewusst gemacht werden, dass es keine Schande ist, Opfer 

zu sein. Dies kann nur durch intensive Öffentlichkeitsarbeit erreicht wer-

den. 

 

Die bestehenden Schutz- und Hilfsmöglichkeiten müssen bekannt ge-

macht werden. Die Opfer müssen wissen, wo sie Hilfe finden können und 

wo sie ernst genommen werden, denn nur dann wagen sie auch, die an-

gebotenen Hilfen in Anspruch zu nehmen. Vor allem die Möglichkeit, einen 

Wohnungsverweis gegen den Täter zu erwirken, und der Anspruch auf 

Entschädigungsleistungen nach dem OEG muss den Opfern bekannt ge-

macht werden. 

Die rechtlichen Grundlagen des Opferschutzes sind in den letzten Jahren 

enorm verbessert worden. Doch an ihrer Ausführung muss noch gearbei-

tet und gefeilt werden. Polizeibeamte, die bei häuslicher Gewalt häufig die 

ersten Ansprechpartner für die Opfer sind, müssen weiterhin speziell für 

diese Fälle geschult werden, um im Ernstfall angemessen reagieren zu 

können. Und auch die Regelungen des OEG müssen sich an die 
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gesellschaftliche Entwicklung anpassen. Es mag vor 20 Jahren noch ge-

rechtfertigt gewesen sein, die nichteheliche LG anders zu behandeln als 

die eheliche LG. Doch in der heutigen Zeit ist dies sicherlich nicht mehr 

der Fall. Die Urteile, die teilweise noch aus den 70er und 80er Jahren 

stammen, dürfen nicht statisch übernommen werden. Vielmehr sind die 

Entwicklungen der Zeit und die Umstände jedes Einzelfalls bei der Ent-

scheidungsfindung zu beachten. 

 

Zu bedenken ist jedoch, dass Opferhilfe auch immer ein Politikum ist, 

denn sie kostet Geld. Die derzeitige Sparwelle hat auch Auswirkungen auf 

die Sozialleistungen. Ein Gewaltopfer hat zwar Anspruch auf Leistungen, 

wenn es einen Antrag stellt, doch viele wissen davon nichts. Bedenkt man 

bspw., dass die Antragsstellungen auf Leistungen nach dem OEG im Ver-

gleich zum Vorjahr zurückgingen (vgl. Kapitel 6.1.2) stellt sich die Frage, 

woran das liegt. Denn die Gewaltbereitschaft unserer Gesellschaft ist si-

cherlich nicht gesunken. Im Gegenteil, sie steigt stetig an, wie man den 

Medien entnehmen kann, die immer häufiger von Gewaltakten berichten. 

Doch im Vergleich dazu werden die Opfer nicht stärker auf die Möglichkei-

ten des OEG hingewiesen, weshalb die Antragszahlen nicht proportional 

zur Gewaltzunahme steigen. Die Opfer sollten jedoch trotz Sparwelle 

durch Polizei, Behörden und Gerichte mehr auf ihre Ansprüche hingewie-

sen und darauf aufmerksam gemacht werden, als dies bisher der Fall ist. 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass Opfer häuslicher Gewalt 

viele Möglichkeiten haben, sich selbst und ihre Kinder zu schützen. Sie 

müssen jedoch auch wissen, dass sie diese Möglichkeiten haben. Dazu ist 

es wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen und das Tabu zu brechen. Die 

rechtlichen Grundlagen, die zu ihrem Schutz bestehen, sind grundsätzlich 

ausreichend. Sie müssen jedoch auch umgesetzt werden. Die Mitarbeiter 

der Hilfsorganisationen, der Verwaltung und der Polizei müssen entspre-

chend geschult werden, damit sie ihre Arbeit sowohl fachlich als auch per-

sönlich kompetent und verlässlich durchführen können. 
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Anlage 1:  Definition „Häusliche Gewalt“ der BIG  
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Quelle:  http://www.big-koordinierung.de/projekt/ 
 Stand: 15.07.2010 
 



  60 

Anlage 2:  Ziele des Freiburger Interventionsprojekts gegen hä usliche 
   Gewalt 
 

  
 
Quelle:  http://www.frig-freiburg.de/?page_id=2 
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 3:  Ergebnisse und Konzept des FRIG  
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Quelle:  http://www.frig-freiburg.de/?page_id=9 
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 4:  Ablauf des Platzverweisverfahrens 
 

 
Quelle:  Sozialministerium Baden-Württemberg  (Hrsg.): Platzverweisver- 
 fahren in Fällen häuslicher Gewalt, Broschüre zur Frauenpoli tik,  
 Schaubild vor Seite 1 
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Anlage 5:  Ehefrau auf der Straße erstochen, Berliner Zeitung vom    
   14.11.2008 
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Quelle:  http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/  
 2008/1114/brandenburg/0044/index.html,  
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 6:  Überweisungskontext an Täterarbeitsinstitut SYSTEGR A 
 

 
 
Quelle:  http://www.systegra-stuttgart.de/ 
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 7:  Klienten-Anzahl SYSTEGRA 2002-2009  
 

 
 
Quelle:  http://www.systegra-stuttgart.de/ 
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 8:  Der Täterarbeit zugrunde liegende Deliktsarten 
 

 
 
Quelle:  http://www.systegra-stuttgart.de/ 
 Stand: 13.07.2010 
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Anlage 9:  Ein Ort für geschlagene Männer, Zeit Online vom  
   10.11.2009 
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Quelle: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/generationen/2009-11/maennerhaus 
Stand: 13.07.2010 
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Anlage 10: Antrag auf Entschädigungsleistungen nach dem OEG 
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Quelle: 
http://www.ostalbkreis.de/sixcms/media.php/26/Antrag_Beschaedigtenver
sorgung_OEG.pdf 
Stand: 05.08.2010 
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